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f. Das KoY/jliktpotential 

Für die Haus(r~uen schien es em schwerer Schlag. daß eheliche Treue keine 
lebenslange Versorgung mehr verbürgen soll. Ihre männlichen Fürsprecher kämpf­
(en einen langen Kampf gegen das I. EheRG, das die Scheidung von den 
Unerquicklichkeiten und Katastrophen des Eheverlaufs unabhängig machen sollte. 
Die Ersetzung des Verschuldens- durch das Zerrutlungsprinzip schien im Schei­
dungsprozcß die vormaligen RJppone über das Geschehen hinter den Wohnungs­
türen und unter den Bendecken zu erübrigen. Deutschland privat drohte ganz in die 
ausschließliche Kompetenz "on Soziologen und Bevölkerungswissenschafdem zu 
geraten . Inzwischen ist die Gefahr gebannt. Wer aber angenommen hatte, daß die 
weiblichen Muster der Hausfrauenehe doch noch nachträglich kleine Breschen in das 
Zerrünungskonzept hauen würden, der sieht sich en[[äu$chr. Es sind ganz andere 
Kräfte freigeworden, die die Zivilgerichtsbarkeit mit tätiger Unterstützung des 
BVerfG auf ältere rechtliche Kursbücher zurückgreifen !:ißt. 
Die Hausfrauen sind außer Kontrolle geraten. Viele .brechen- einfach ~aus 

durchsc!mittlich verlaufenen Ehen .. aus . Noch sind sich die Gesetzeshüter nicht 
darüber im klaren, ob sie es nun mit einzelnen Mänaden uod Promiskuitiven, mit 
Messalina oder Madame Bovary oder mit einer allgemeinen Revolte zu tun haben . $0 
behilft man sich weithin mit einer schwadronierenden patriarchalischen Alltagspsy­
chologie. Gehen wir ins Detail. 

Von der Psychologit der MUlwifligkeit zum offenen oder verdeckten 
Pa criarchalismus 

I. Dem erv.'ähmen Begriff des mutwilligen Ausbrechens aus einer durchschnittlich 
harmonisch verlaufenen Ehe hat das OLG Harnburg' zur Prominenz verholfen. 
17 Jahre hane die Ehe der Parteien gedauert, die mir diesem Begriff traktiert' wurde. 
Aus ihr waren zwei inzwischen nicht mehr unterhaltsbedürfrige Kinder hervorge­
gangen. Danach wandte sich die Frau einem anderen Mann zu, mit dem sie 

• Ftir ,nreßtnd. Di.kUl,ion und Mid"lI. d,nk. ioh Herben Buehn". Br<men 
1 F=RZ '97S. "S. Di~ dies., En".heidung '·or.usgtgangen.n Judib,e d., OlG Cd). NdsRpfl '977. 

'''9 I. und des OLG Sehlt-swig SchiHA! 977. , 70 "'>ren rechtlich Iloeh !\Ich, vorgl.ichb .. konrunat. Die 
Enuchcidung d« OLG Cdle betrl/ ,,;~c zw'; Jwre zurildJicgendc .h .... ,drig. S.zi,nung du Ehd,.u 
2U ein.m il\dcren M>nn. die für cine Verwirkung ... 1. nreh, ,u"e;c;-.end .ng.-sehen ..,.,,,de. Die 
Ent~n.idung des OLG $chbwig vom ZI. S. 1977 (Seh/HA '977. 170 J. Sp.) h,lte t< mi, der Ausübung 
der Pronilu,ion durch die Ehdnu ~u ,uno die Cln grober Si"em'ersroß "i und ein<m Eh~mann 
Unlerh.luuhlungcn lChl.dllhin un~u.mu,b., m,che. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-1-18 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 01:37:15. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-1-18


schließlich wahrend des laufenden rn~hrinst.'lllzlichen Scheidungs verfahrens in einer 
intimen Beziehung zusammenlebte. Ein .durchschnittlich harmonischer Ehever­
buf- ist n.l,h dem Gericht bei gemeinsamen Urlaubsreisen, Wochenendrouren und 
Ausnugsiahrren und intimem Verkehr der Ehepartner .lnzunehmen. Geschütze wird 
also ein Minimaltatbestand von Ehe, die Konsum- und Freizeitgemeinschaft mir 
Geschlechtsverkehr. Vor was sie geschützt wird, bleibt im Dunkeln. Denn es konnte 
nicht festgestellt werden ... daß der Ehemann seiner F'rm einen Grund dafür gegeben 
hatte, sich ihrerseits \'on ihm zu (rCnnen und sich einem anderen Mann zuzuwen­
den ... Das Unbegreifliche \Vurde vom OLG dann auch als .Mutwilligkeit~ der 
Ehefrau bezeichnet. Der Ehemann könne zudem - das war der zweite Begründungs­
ansatz - nicht verpflichtet sein, eine neue lebensgemeinschaft seiner getrennt 
lebenden oder geschiedenen Frau zu finanzieren . 
Was muß das für eine Person sein, die sich nach l8 Jahren Ehe und dem Aufziehen 
z"'eier inzwischen selbständiger Kinder einem Mann zuwendet. ohne daß ein Grund 
dafür geriehtlicherseits festgestellt werden kann? Niehts dürfte schlimmer sein als 
das Fehlen eines erkennbaren Grundes. da damit der abstrakte patriarcha.lische 
Horror vor irgendeiner. insbesondere sexueller Überlegenheit der Frau oder eines 
anderen Mannes auf den Plan gerufen ist, auch wenn noch so wenig über einen 
jüngeren vitalen oder temperamenrvoJleren Nebenbuhler bekannt ist. lange genug 
haI die Zi,"ilreehtsprechung zu den nichcehelichen Gemeinschaften wie gebannt .1uf 
die sexuellen Elemente gestarrt. ohne die anderen Dimensionen intimer Beziehungen 
ernst nehmen zu können'. Konnten sich die h.1nseatischen Richter nicht vorstellen, 
daß eine Ehe nach so langer Dauer vielleicht ohne Dramatik und Explosionen, ohne 
Schläge, Schimpfen oder Schamlosigkeiten inhaltsleer geworden ist und die Ehefrau 
in einer neuen Bezienung noch einmal mehr Intensität zu finden versucht? Vielleicht 
isr es gerade ein Zeichen besonderer Reife, wenn ein Ehepartner dem anderen dafür 
keine Schuldvorwiirfe macht, auf die Litanei beiderseitiger Rechtfertigungen 
"erziehtet und auch Geriehte nicht mit den Einzelheiten des Eheverlaufs, gar den 
psychischen Prozessen der Vergangenheit befaßt. Von solchen Einsichten ist freilich 
die Psychologie der Mutwilligkeit noch weil enderne. In ihr sind die patriarchali­
schen Ängste noch einmal kompakt zusammengefaßt, die Ängste, eine Bindung 
nicht ohne RechtSmaeht erhahen zu können, die Ängste vor der Weiblichkeitl, 
schließlich dem eigenen Versagen. Was könnte irrationaler sein ,als_ die Annahme, daß 
eine Ehefrau nach 27-jähriger Ehe und dem Aufziehen gemeinsame,r Kinder ihren 
Ehemann ohne Grund verläßt? D,ie möglichen Grunde sind so 'mannigfaltig wie die 
Dimensionen ehelicher Beziehungen. Was kennzeichnet den Verdrängungsprozeß 
der Hamburger Richter besser, als daß sie VOn ihnen nichts wissen wollten? Die 
DIITchschniwthe, die man nur bei alleroberflächliehster Betrachtung konstatieren 
kann, wird so - ungeachtet der Ideologie der Neigungsehe - zum Rechtferrigungs­
grund für den Verlassenen, nicht mehr für seine Frau aufkommen zu müssen, auf 
"'as auch immer sie in den 17 Jahren verzichtet haben mag'. 
Auch die Ergebnisse der Scheidungssoziologie hat Juna Limbachi gegen diese 

, Vgl. hien.u jmbcsondere die Gelebi<h« de. },h<re-ssontC'St:untntS; ,. BGH jj. 369 und duu SiemeM. 
Wand.! in der RcchlSpr<ehung l.ur Sittenwidrigkelt "on M.tr."cn.c<umen •• n un,u BC't'Üduichtigung 
,otiologischor Gesichtspunkt •. DiS>, ~1ijnchen. '97~; Roth.r Ac[' '7'.498. Zur RoU. der SClCUaJi,i. im 
Scb.idung,konllik. s . • ""a Epste;n. Di"orccd in Am.ric •. Ncw York '974. S. pli. (-Th. b.dr<><>m 
olympi.d.). 
Zum kbssischen minnlichen Wunsch nach d.r Dur~h"hni"s{ .. u •. schon Margu •• ~lud. Mann und 

Weib (M.I. and F.mllc). 1915. $. 34)' 
• Zudem wird im Mitfinanl.icnmgurgumm. dl.l \'ermu.<te Glück des .nd.rm pointiert. Diele' Argumen. 

reicht. dem OLG S:urbrikken FamRZ '979. t~lI beim Geschiedcn<nun<crhaJ. ohne "'cil(re, fur die 
Un •• rh.ll.$v ..... gung aus. Si.he dazu un.en 111 ~ . 

~JW '980.87" 
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20 Rechtsprechung bisher verg~blich ins Feld gefuhre. DJ.ß die .. Durchschninsehe" sich 
nicht aul Empirie zum menschlichen Verhahen grunden lälh und daß die Dauer von 
E.hen kein Indiz fur Gluck und Zufriedenheit ist. das läGt sich nicht bestn·jten. 
sondern ~Jlcnfalls ignorieren. Daß frauen schon infolge da in der Vcrgangrnhelt 
weithin dominierenden El"2iehung (ur eine Tätigkeit als Hausfr~u und MUller und 
(ur eine Anpassung an die abhängige RoHe neben einem Ehem~nn nicht ohne 
weileres zur selbständ igen Herauslösung aus einer unglücklichen Ehe in der Lage 
sind. das in ebenso plausibel wie die Erklärung. daß d.1s Streben nach alsbaldiger 
Wiederheirat weniger der Attraktivltü der Ehe .1ls der mangelnden wirtSchaftlichen 
und sozialen Selbständigkeit der Frau geschuldet isr6

• Die Erhellung eines solchen 
sozialen Verhaltens sollte man zwar nun nicht gerade zur Au(gabe der Justiz 
machen. Der Aufrechterhahung der damit unverträglichen Psychologie der Mut""il­
ligkcit sollte sie aber entgegenstehen. 
2. Die Auffassung des OLG Hamburg hat weitgehende Zustimmung gefunden. Das 
OLG München' hane es ebenfalls mir einer langjährigen Ehe zu lun. Nach 
27-jährigem Zusammenleben war die Ehefrau ausgezogen und haue eine eheähnliche 
Gemeinschafc mit einem anderen Mann begründet. dessen Haushalt sie fühne und 
mit dem sie gemeinsame Kasse machee. Das einzige noch uncerhahsbedürftige Kind 
von insgesamt 5 Kindem war beim Vater verblieben. einem zu 60% schwerbehin­
denen Mann. Die Ehefrau, die keinen Beruf erlerne haHe. war seit der Trennung 
stundenweise als Reinemachefrau tätig. Als Grund für die Trennung führte sie an. 
die Ehe sei .. nie erwas gewesen ... Ihr Mann habe sie dauernd beschimpft (Hure. 
Bestie. Fotze. sie könne ja gehen) und habe wegen Impotenz gegen ihren Willen 
sexuelle Abartigkeiten von ihr verlangt. Das OLG versagte ihr einen Getrennde­
bensunrerhaltsanspruch mit der Begründung, ein eheähnlicnes Verh~ltnis (wfortlau­
fender Ehebruch«) sei so schwerwiegend. daß es eine Umerhaltsversagung wegen 
grober Unbilligkeit rechcferr.ige. Es sei grob unbillig, den "erletnen Ehegatren. der 
die Konsequenz einer Scheidung, aus welchen Gründen auch immer. nicht ziehe. an 
seiner Unterhaltspflicht für den aus der Ehe "a\Jsgebrochenen~ Ehepartner fesezu­
halten. Wörtlich sagte das OLG: 

.Die Klägerin (Ehefrau) hat sich, ",ie sie einräumt. von ihrem Ehemann und der F~milie 
getrennt, nachdem sie ibrcn jetzigen Parmer kennengelerm hatte. Nach Überzeugung des 
Senats geschah dies deshalb. weil sie im Zusammenleben mit diesem viel jüngeren Mann 
sexuelle Befriedigung suchte und fand, die sie in der Ehe '"ermißt hme. D:Lß die im 
Zusammenhang mit den sexue.Uen Spannungen zu verstehenden Beleidigungen durch den 
Beklagten eine erhebliche Rolle gespielt hätten. kann nicht angenommen werden .• 

Dem Geheimnis. wie die Münchner Richter die sexuellen Aktivitäten der Ehefrau 
recherchiert haben. braucht nicht nachgegangen zu werden. Daß der neue Partner 
der Ehefrau vielleicht weniger grob, verständnisvoller oder sensibler gewesen sein 
könnte als ihr Ehemann, damit konnten sie sich aufgrund ihres sexualitätszentrierten 
Bildes vom Zusammenleben der Partner offenbar gar nicht auseinandersetzen. Die 
sexuellen Schwierigkeiten der Ehe infolge der Impotenz des Mannes entschuldigten 
nach dem OLG keineswegs irgendetwas am Verhalten der Frau, sondern im 
Gegenteil die behaupteten verbalen Entgleisungen des Mannes. Unverhohlener kann 
sich das Patriarchat im Richterrock nicht mehr aufführen . Richter Staudigl, der diese 
EntScheidung der Öffentlichkeit bekannt gemacht hlt. und seine Kollegen konnten 
sich eben nur in die Frustracion des Mannes einfühlen. nicht in diejenige einer Frau. 
die nach dem Aufziehen von vier Kindern im Zweifel auf eine berrächdiche 

6 Siene zum T rennungsverhahen in.be.ondere In 1 und l . 
7 F>mRZ '979. )4. 
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lebcnsleiswng zurückblicken kann und sich nunmehr aus einer unglücklichen Ehe 
lösen möchte. Eine moralische Ungeheuerlichkeit? - Eher die keineswegs auf 
Richter beschr3nk!e m:innhche Parteinahme gegenüber der gefürchteten Omnipo­
tenz der Frau . 
Noch drastischer ist das Urrd des OlG Zweibrücken vorn J 7. Januar 19801. Das 
Gericht beschrankte hier den Anspruch der Ehefrau auf den notwendigen Unterhalt, 
I\'eil sie ohne ersichtlichen Anlaß aus der über lO Jahre bestehenden Ehe. aus der vier 
inz 9.:ischen berufstätige Kinder hervorgegangen waren. ausgebrochen sei. Allerdings 
halfe sie der Ehemann aus der ehelichen Wohnung -verwiesen •. Dar<1Uf könne sich 
die Ehefrau aber nicht berufen, da sie häufig erst spät nachrs nach Hause gekommen 
und sich mir einer Bekannten in einem amerikanischen SoldlIenclub aufgehalten 
habe. Sie habe auch alsbald nach Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft ein 
.. ehebrecherisches Verhälmis« mit einern anderen Mann, den sie schon vorher. wenn 
auch ,.nicht näher« kennengelerm habe. Darf eine Ehefrau in Zweibrücken nicht mit 
ihrer Freundin ausgehen? Encscheidet der Mann, wann sie zu Hause sein muß? Darf 
sie in einem amerikanischen Soldacendub zum Tanzen gehen oder wird Jort nur 
gehurt? Dar;!uf konnte das Gericht natürlich keine überzeugende. von Unterstellun­
gen {reie Amwort geben. Standessen ;!rbeitete es mit unterschwelligen Insinuatio­
nen . Die • Verweisung~ aus der Wohnung stellc schließlich die offene Ausübung 
p;!triarc.halischer Herrschaft dar und war somit gewiß eine Ehevedehlung des 
Mannes. Daß die wohnungs lose Ehefrau sich schließlich auf ein intimes Verhältnis 
mit einem anderen Mann. einem Bekannten. eingelassen hat. wer kann darüber ein 
Unwerturteil fällen, ohne ihre soziale Situation im einzelnen zu kennen? Das OlG 
macht's aueh ohne das. Sein Urteil ist ein Akc der Aggression'. 
Etwas weniger pam·(l.1'ChaLirch gepräge war die Argumentation des OlG Bremen. Es 
schloß zwar gleichfalls Getrenntlebensunterhalt für eine Ehefrau aus, die zusammen 
mit den beiden ehelichen Kindern in einem eheähnlichen Verhältnis lebre. Es stützte 
dies jedoch schlicht auf mangelnde Bedürftigkeit'O, da bis zum Beweis des Gegenceils 
dal'on auszugehen sei, daß der neue Partner ihren angemessenen Bedarf sicherstelle. 
Darüber hinaus verneinte das OlG Bremen im Fall einer über J7-jährigen 
kinderlosen Ehe" die Bedürftigkeit der Ehefrau ohne die Möglichkeit eines 
Gegenbeweises, wenn ·sie sich ~nach einer durchschnittlich verhufenen Ehe. VOn 

ihrem Mann getrennt, ihre. bisherige Halbeagsbeschäftigung als Hauspflegerin 
aufgegeben habe und an einem anderen Ort geOleinsam mit einem WiTWer in eine 
Wohnung gezogen sei. wo sie nicht verrnittlung~fähig sei. Dis OLG bezeichnete es 
dabei als mutwillig, daß die Ehefrau ihren Bedarf nicht mehr durch die Halbtagstä­
tigkeit und die Führung des ehelichen Haush.alts abdecken könne. Damie legte es -
ohne jede Feststellung :zum Eheverlauf - stillschweigend den Rechtssatz zugrunde. 

g FomRZ 1980, 1~6. Vom OLG Z",.ibriieken sei noch cine ""e;,e .. EntScheidung (FamRZ 1980, !010) 
" ·egoll ihr., Segriindung"üls wrmerkl, die einer Ehelnu deli G."hiodenenUD<crh:J1 Vtr .. gr<. Naoh 
Scheidung einer mehrjilirigcn kind.r1os g.bliebmen Ehe hane die Ehdrou ihren Eh.mwn, einen 
ZOUbe21!ucn. bei .. iner vorgesetZten Behorde wegen ell1e, , .. ·.i }2h,. 7.IlrUckJi'iendcn Dieb,.,h!. von 
\;er Biertlisem ange,ehwml. Oß OLG fUhrt. hier aus, es nehme d., Ehe(rau ihre ,inlicl>o En,riiSlung 
ruchr ah, "'eil sie niehu gc~n habe, um. die GEis.r zuriieK.zubringen, obwohl sie d.mal, noch mir ih,em 
Ehern1Jln zu."",mengclebr habe. (hr (vergeblich.r) Ver.uch, die ""irtsch:Ulliche EJU'lcnZ ihres 
geschiedenen Eh.mv",' zu untergraben, sei .ine grobe UnbilJjgkeit, die Eh'garlCnunlC,h:Jul.Utung<n 
lu.ssehhdl,,: O~mgog.nübcr dürf .. dem Uneil d .. OLG DÜ$~ldori (F:unRZ '979,800) tU .ntnehmen 
uin, doll cl h • .-.bulzcnde Äußerungen nur beriicksichtigen ",iII, Wenn .ie zum Verlu!! der 
"'·irtschwlichen Exisrentgrundlage geführt h.ben. 

9 \\" ellll auch mögü,he""ei .. in der Form nichr bewußter Aggr<ssion mir Stlb .. beh.uprungschaukrcr. <. 
duu Fromm. An.tomie der men.chlichen Dcsrfllktivitll, 197-1, S. ,6S H. 

10 "lW 1978. IHI (Nr. 11); ebenso OLG Hvn.rn F2mRZ In9. lJ} und Sll'. 
11 NJW Il'7S, 'H' (Nr. 16). 

1/ 
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lZ daß der in einem eheähnlichen Verhältnis lebende Ehcgme im Zweifel aus einer 
durchschnittlich verlaufenen Ehe ausgebrochen sei", ein RechrSS3t" der sich auf die 
unhaltbare Psychologie der MUlwiliigkeit stüUt. Nur vereinL:t'1I rluchten in der 

Rechtsprechung der Oberlandesgerichte auch Gegenakzeotc :lvi, seI es, daß ein 
besonders schweres Verschulden auf Seiten des Unterhaltsberechtigten vorausge­
se!2t wurde'l, sei es, daß exakte Ermitrlungen der Eheverfehlungen und ihrer 
Ursachen für unmoglich erklärt" oder hohe Anforderungen an sie gestellt 
wurden" . 

4. Die in der Psychologie der Mutwilligkeit steckende Wiederbelebung des 

Verschuldensprinzips läßt nach einer bislang ohne Widerspruch gebliebenen 

Entscheidung des OLG Düsseldorf" auch für Vergebung keinen Raum mehr. Hier 
hauen die Eheleure wiederum 27 Jahre zusammengelebt und mehrere Kinder 
großgezogen, die bis auf ein Kind nicht mehr unrerhaltsbedürftig waren. Dann 
trennte sich die Ehefrau von ihrem Ehemann und lebte mie einem anderen Mann in 
einem eheähnlichcn Verhältnis. Ein halbes Jahr später wolhe sie zv ihrem Ehemann 
zurückkehren, nachdem das eheilintiche Verhältnis zerbrochen war. Obwohl das 
Gericht dem Antrag des Ehemannes, ihm die Ehewohnung allein zu,uweisen, nicht 
srattgegeben hatte, ließ der Ehemann ihre Ri.ickkehr nicht zu. Das OLG erklän:e 
dann auch noch den Getrenntlebensumcrhalt der Ehefrau fur verwirkt, da sie ein 
~chebrecherisches Verhältnis- aufgenommen und aufrechterhalten habe. Dies gelte 

auch dann, heißt es lapidar, ~wenn das ehebrecherische Verhältnis später beende! 

wird .- Der ~Fehhritt" einer 45 -jährigen, die als gan, junges Mädchen geheiratet und 
mehrere Kinder großge,ogen hatte, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, 
auch wenn sie um Verzeihung bittet'}. Gege.nüber einer solchen rigiden Haltung der 
Gerichre mag für manche Frauen nur die Flucht in die Schuldunfähigkeit als Ausweg 
erscheinen 11. 

5. Neben dieser Rechtsprechung der Oberlandesgerichte, die es auch mit Sonder­

konstellationen wie der Alimentation nach der Geburt eines Kindes aus der 
eheähnlichen Verbindung '9 zu run hatte-W, ist noch die offene Sprache einiger 

11 Dies ugibt sich dmlw, daß keinorlei Erwägung l.um durchscnninlicnm Verl>u/ d .... Ehe lngcstellt .... 
(s. ~ucb den voUstwd;gen Abdruck in FamRZ 1978, ~ 10). 

'3 So d~, KG F:unRZ 1978. 68r im F,II einer kinderlosen Ehe nach Auszug d .. Ebemlnlls und bei 
beh,up,"ern Alkoho~smus der Ehdr.>u. 

'4 So eh.; OlG Köln NJW '979.768, d .. ein ch<'ihnlicha Verh:'lrn'" noch nicht.l •• Ausbrechcn. au •• iner 
durcbschnirtlicll lIerbufenen Ehe qUlllf~i .... en \VoU,.. 

'5 So das OLG C:lle FamRZ 1980. '56, du ,w,r eine w1lcrlusene Hein! >.\. murwillige Herbeifiihrung der 
Un .. ,h.ltsbedillftigk.eit werte,e. die Äußerucg einer Ehefr>u •• ,ie wir( i. dumm. wenn ,ie he"., •• u 
habe erse einm:al ~u uhlen, d. er sie krank gernacht habe •. jedoch nieh. :als ercsth>lte Sekundung Me< 
un<CrhaJ .. bcdingtc.n HeirltsVen..ich<s v<rm.nd. 

16 FamRZ '980,779. 
t7 Zusrirrunend Puandt-Diedcricbscn. BGB 40 . AuO., § '179 Arun .• e . 
• S So bond sich in einem vom OLG l\arlsruhe FamRZ '980, '01' cntsehie<lenen Fall of/mbar die 

Se:!chicdenc Ehcl ... u auf Unzurechnl1l1g,fÜlickei .. n.chdem sie ~cilweilig ein ebeahnliches V..,.hiltni. 
unle(h.hcn haue. Der p'ydu"Ncile Slchversündige bcsehcinigtc ihr dmn auch eine schw.r abnonn. 
Persönlichkeit. so daß sie für Eh.verfehlungen nicht verantworUich gem.cht ..,erde" konne. 0,., OlG 
Karuruhe gab ih~m Arm<nr"hl$gcsueh cl:ann auf dieser Bu'" ,Utl, d. eine Ve"""kung des 
Geschiedcnenunt<rhalts eln schuldh.ftcs Verba.llen '·o ... =e<1C. D.u mag gul gerne"" seLn. Wu ."". die 
Aufnahme eines ehcahnlichCJI Vcrh.i.hnuses mit einem ""deren Mann für d~ OlG Awdruek einer 
.eb"""cn psychüchen Abnorm.irit? Von :anderen Eheverfehlung.." llnd Abnormit.2l<n ist iedmfa.lls nicht 
die Rede. Hoffentlich führt dies nicht 2U einO[ Art Hexcnr.-plik. d. Il . dcm Nach"".;, ~bnomler 
psychischer S,ruk.ur d.r untreuen Frlu ~I. unu.rhaltserha.l,end .... Erwiderung. 

'9 Hierzu führte das OlG C:Ue (F>.mRZ '979, 119) ~U5, die Sehw.angmchaf. sei eincr .muewilligcn 
Herbcilührung der Bedürftigkeit. gleich~u~crlcn. WeIln kein Kindeswunscb vorh."deD gC1>lesen sein 
,olltc. sO crhall ""enigsrcn.< d.r vorousgeg1.llgen. s<xucllc A k. den sch.ldigenden dollls c'·eIIru:Ws. 

10 Zu erw.hnon .ind .ueh die beidm obcrg.riehdich ..... Enucheidun!;en ", KUr2chcn. D:u OlG H:unm 
(FarnRZ '980. l47) bcja.llle c;ne Unterh,!tsvcrwi,kung, woil die jungverheira ... e Ehefrau und MUHer 
nich •• u. der ~h.,.liehen Wohnung, in der die Eheleute lunach ... woh,,,.n. in die vom Ellern.nn 
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unrerins(3n~lichcr Entscheidungen berichts ..... ürdig, Das AG Pinneberg" beulchne­

te das nach Jcm Auszug des Ehemannes bestehende eheahnli.:he V crhalmis einer 

Ehefrau, die noch drei der lnsgesamt sechs ehelichen KinJer zu betreuen haue, als 

"schwere Kränkung. ; er brauche die .Erniedrigung" , den ungetreuen Partner zu 

unterhalten, nicht auf sich zu nehmen , D3rum sei es der Ehefrau, die ihr Verhalten 

nicht habe rechtfertigen oder entschuldigen können, eher 2.uzumuten, Sozialhilfe in 

Anspruch zu nehmen. Die Kinder seien durch die Sozialhilfe genügend geschützt. 

Den behaupceten weiteren Eheverfehlungen beider Seiten ging das Gericht nicht 

mehr nach. Sie harten offenbar gesenüber dem machistischen Schu[zgu[ des 

gekrank[en Männersrolze$ kein Gewicht. - Daß auch im Süden Deu[schlands zum 

Teil nicht anders gedacht wird, bewies das AG LÖrrach". Hier wurde einer 

ehemaligen SekretJrin, der Ehefrau eines viel omabwesenden Schiffahrrsbufmanns 

und MUller eines gemeinsamen achtjährigen Kindes, ein »ehewidriges und zuletzt 

ehebrecherisches Verhältnis~ zu einem verheiraleten Nachbarn zum Verhängnis. 

nachdem die Eheleute zuvor noch versucht harren, die Ehe durch die Adoption eines 

dreijährigen Kindes zu festigen. Mag auch die Ent>cheidung im Ergebnis hinzuneh­

men sein, ihre Begriindung ist es mitnichten: ~ Wenn auch die staatlichen Organe 

ehewidriges oder ehebrecherisches Verhalten nicht werden verhindern können, so 

haben sie durch die Schaffung VOn Gesetzen darauf hinwwirken, daß derartige 
Verhaltensweisen nicht gefördert oder angeregt werden~. Die .. Belohnung. eines 
ehebrecherischen Verhältnisses mit einem Untcrhaltsanspruch müsse verhindert 

werden. da sie von der Allgemeinheit als »demütigend und enrwürdigend« 

empfunden werde. Die Mirfinanzierung der Beziehung zu einem Dritten wäre ein 

~Freibricf. für ehebrecherische Frauen mit Kindern. meinte der Amtsrichter. Aber 

auch die gesammelte sittliche Entrusrung im Lörracher Gericht>bezirk, auf die sich 
der AmtSrichter bei der Einsendung berief, kann niche vergessen lassen, daß in der 

Entscheidung jedes vernünftige Wort. zu objektiven Schwierigkeiten der Ehe und 

den Konsolidierungsbemühungen der Eheleute fehlt. Glaubte der Amtsrichter 

ernsthaft, daß auch die Mütter mit Kindern jeden Ehegmenunrerhalt für die 

Kindesbeueuung durch eine »ausgebrocheneu Ehefrau als »demütigend« empfin­

den? Sein Appell an das Empfinden der Allgemeinheit richtete sich in Wahrheit 

lediglich auf männliche Akzeptanz." . 

gefunden. Wohnung ~og. Zu d.n Scbwiengkeitcn. die für die Kindesbe .. euung duren die El!ern der 
Ehef~u mi, d.m Umzug enuunden ",är.n. ",eil beide Eheleu,e berulstätig w>re", bemerk!. d .. OlG 
,cl,Lich!, solch. $d.w,erigk.i .. n •• ,.n .b.i ~!em Willen ~u meiuem. und zum Zwcekeder Ehe.rha.ltunl> 
in Kauf 'tu nehmen, ein. Äußerung. die sic.h., be,onder, leich, faU,. j. w.nig.,. m:.n sich mi, derartigen 
Problemen bel.lk !m Hinb~ek .ul eine Ehe, in der die '9;ährige Ehefrau und ihr ~6j1hri&er Ebem>.nn 
nur drei oder vier Mon"e zu,arnmengcl.b, h.nen, genügte drno OlG H1Il1m (FarnRZ 1979, s08) schon 
ein Minimum. !IJll TreMung.untcrhalt aus~u5Ch1i.ß.n. Die Hlulung "0" ßag ... Us"eitigk.it.n konn,e eS 
k.in.m Pann.r all.in zur l .... l<ten und behalf .ich damit., d>Jl di. EIoefr.u keine em ... hmen Ve .. ueh. 
zur Be",.h:igung d.( Anfongucbwj.riglu:iten ihrer jungen Eh. untemommen. sondern .icl> n.ch 'Wenig.n 
Wochen von ihrem Mann getrenn, h.be; d>Jl si. sich .bei n:ich.t« Gelegenh.i! •• inem ..,derm M..,n 
zuge wand! h.be, wird .1 •• ~erantwom>ng"o,,, V<rhaJ!.,,< gegeißelt, obwohl weder Eh.bruch noch ein 
.hdhn!i.he. Vuh:i.hni.s hewi",en ""ren. Ein.m Fd,lv.,.IoaJ .. n d .. ~anncs "",rde nicht nachge­
gangen. 

u FarnRZ '978, "9. 
u FarnRZ 1978. ~ 1 J. 

l} Nieh! überall hm in der Un<crin":Ul2 ,olch. Erregung .uf. DöS AG M.inz (F:unRZ 1978.499) "'.r 
&cgenüb.r ein., Ehefrau, die n.ch f1j' 20 J:ohrcn und d.r Geburt "on drei Kindern ihren Ehemann und 
die Kinder \·.,.I .. ,en und ~u e,nem I .. i"h.f{coden. :arbeItSunfähig erkrankten Kunstmal.r g.zogen war, 
ein Kind aus dieser V.rbindung !ul die WtI! brackte lind selb.< ~u m.Jcn ""fing. schon vonichliger. D~ 
AG unte",.ll« bei der Ehd .... u kcin .. ",Cß' den Willen. die Kind.,. zu verl.ss.n •• ondern bezeichne« du 
ZunJckJ .... n der Kinder als ein. Kon«o.ucnz der Tr.nnung von ihr.m Eh.mmn. Zu der eS sich 
mor-alischer U"eil •• nthitlL Die Finanzierung d" ntuen Gem.in .. h';, durch d.n verl .... n.n E!lcmll1n 
akJ'tte es jedoch - vor allem im Hinblick ~u{ dessen fehlendes Einkommen - fij r grob unbillig. 

.2J 
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Vom Patriarchafzsmus zur a//gemel'nen Verlchuldensprü[ung 

6. So unvcrstelh die noch immer vorherrschenden unreflektien p.Hriarchalis.:hen 

Bewen:ungsmu$[er bei einer ins Detail gehenden Analyse der KonflikcsachvcrhJ.lre 

der Tatsachenins1.3nz.en sichtbar werden. so wenig haben sie in der 2.wisehenzeitli­
ehen Rech[sprechung des BGH und des BVerfG erklärten Widerspruch gefunden, 

Der BGH hatte es zuniehst in Lwe; En[scheidungen" mit verbalen Kränkungen zu 

tun. Einmai" wollte ein Bergmann, Jer nach sechs Ehemonaten aus der Ehewoh­

nung ausgezogen war, der Ehefrau. die vier Kinder im Alter zwischen sieben und 

sechzehn Jahren aus früheren Ehen :z.u betreuen hatte, keinen Getrenndebensunter­

halt bezahlen, weil ~r mit Schimpfwonen und Formalbeleidigungen belegt worden 

war. Der BGH erklärte. die Berücksichtigung ehelichen Fehlverhaltens. das zur 

Trennung gehihn habe, sei nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Es müsse sich aber 

um schwerwiegendes. klar bei einem Ehegatten liegendes evidentes Fehlverhalten 
handeln. Dies verneinee er. ohne den Zusammenhang von Trennung und \'erbalem 
Verhalten aufklären zu lassen. Zum andere.n" machte ein auf Tre.nnungsumerhalt in 
Anspruch genommener Rentner geltend. seine Ehefrau h:<be gesagt. sie habe ihn nur 
geheiratet. ~um sein Geld zu holen, ansonsten könne er verrecken«. Seine deutlich 

jüngere Ehefrau war in zweiter Ehe mit ihm verheiratet und hatte zwei Kinder aus 

erster Ehe zu versorgen. Die Eheganen hatten nur wenige Monate zusammengelebt. 

Eine Beweiserhebung über die Äußerung erkläne der BGH für überflüssig, da 

solche Äußerungen noch kein für einen Unterhaltsausschluß genügendes schwer­

wiegendes Fehlverhalten darstel!ten. Aus einer lOlchen Äußerung könne nicht ohne 

weiteres gefolgert werden. der Ehefrau habe von vornherein die eheliche Gesinnung 

gefehlt oder sie habe die Ehe nur um finanzieller Vorteile willen geschlossen, 

Gaben diese beiden Entscheidungen Hoffnung. daß der Männcrscolz sich letztlich in 

einer aufgeklärteren Haltung der JuStiz auOösen würde. so wurde man durch die 
erste Entscheidung des BGH. die sich mit einem eheähnlichen Verhältnis zu befassen 

hatte. eines Besseren belehrt", Hier wenete der BGH es als schwerwiegendes 

Fehlverhalten. daß eine Ehefrau nach etwa lo-jähriger Ehe mit den beiden Kindern 

die eheliche Wohnung verlassen. »in unmittelbarem Anschluß" darm zu ihrem 

Freund in eine von diesem gemietete Wohnung gezogen war und ein eheähnliches 

Verhältnis mit diesem aufgenommen hane. Auch das Mirfinanzierungsargumem 

rezipierte der BGH. Nähere Fesrscel!ungen zur ehelichen Zerrüttung, z.ur Verursa­

ch.ung durch die Ehegatten. insbesondere zu einem behaupteten vorherigen 

ehefeindlichen Verhalten des Mannes erklärte er für rechtlich irreb'ant. Die 

borniertesten Begriffe der erörterten Rechtsprechung, die durchschnittlich verlaufe­

ne Ehe. der murwiUige Ausbruch. der in seinem allgemeinen Ansehen herabgesetzte 

Mann, sie tauchten in der Emscheidung zwar nicht aupl. Der Sache nach schniu der 

BGH der nicht erwerbstätigen Ehefrau. die ihren Mann verläßt. aber jedes 

Verständnis ab, Der erwerbstätige Mann kann selbst eine Wohnung besorgen, ist auf 

Freundschaftshilfe nicht angewiesen und unterfä)lt dann nicht dem Verdikt des 

BGH, der mit seiner Konzenuarion auf den Trennungs\'orgaog zunächst jede 

Analyse männlichen Fehh-erhaltens ausschloß. 

'4 NJW '979, IH9 und '<l5J. 
!f NJW '979, '349· 
>6 N"JW '919. 1453. 
'7 BGH :-'<JW '980, ,686 (duu Di.dcrichsm N"JW '980. ,671) = JZ '9So, f7J (mit .-\nmukung 

Ocrlcd.r) . 
• 8 Si. ",urden aber durcb dll vorben...ldosc Zi,ie •• n "On OLG H.mbu'ß FamRZ '978. ,,8, OLG München 

Farn RZ '9;9, Hund OLG SaarbrucKen FamRZ '979, '0'" zum Teil indirekt ,bg.segnc •. 
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Gelegenheit zur Korrekrur gab ein T rennungsunrerhJlrsanspruch, den - in der 

Kollektion der enrschiedencn Verwirkungsfälle zum ein?.igen Mal - ein Ehemann, 

ein ehemaliger Bcru fsoffiticr und Srudcnt der Zahnmedizin. gegen seine Ehefrau, 

eine hochverJienendc Zlhnärztln, gehend machre, um J;lS bisher "on scina Ehefrau 
finanzierte Srudium auch abschließen zu können . Er halle wäh rend der Ehe ungefähr 

ein Jahr lang .an seinem SruJienort ein intimes Verhalrnis zu einer anderen frau 

unterhalten, iedoch ohne eheähnlichen Charakter. Hier meinte nun der BGH", 

bereits die Aufnahme eines nachhalrigen, auf längere Dauer angelegten intimen 

Verhälmisses mit einem anderen Partner un{er Trennung vom EhegaHen sei eine so 

schwerwiegende Distanzierung von den eigenen ehelichen Bindungen, daß n~ch dem 

Grundsatz der Gcgenseirigkeir, der dem ehelichen Umcrhaltsrecht zugrundeliege, 

die Inanspruchnahme des gegen seinen Willen verlassenen Eheg:Hten grob unbillig 

sein könne. Dies gelte insbesondere, wenn dieser besondere finanzielle Aufwendun­

gen erbracht habe, zu denen er ursprünglich rechtlich nicht \'erpflichret gewesen sei. 

Anders sei dies nur bei vorheriger Abkehr der Ehefrau von dem Ehemann. Dafür 

reiche es allerdings nicht aus, daß sich die Ehegatten vorher weitgehend auseinan­

dergelebt hänen. Maßgeblich sei, ob die Ehefrau schon zuvor aus der Ehe 

.fongestrebt« sei . Der BGH hat damit wohl eingesehen, daß eine Konzentration auf 

den Trennungsvorgang unhaltbar ist. Es muß demnach geklärt werden, wer zuerst 
aus der Ehe herauswollte. Die Chance, daß im Scheidungsprozeß die Geschichte der 

wechselseitigen Seitensprünge und hinterlistigen Affären geschrieben wird, hat sich 

beträchtlich vergrößert. Die Ferngbs-M:ulows und Stoppuhr-Spades können einer 

Erweiterung ihres trüben Aufgabenkreises entgegensehen. Bleibt nur noch das 

kleine Rechtsproblem, daß die Männer - wie auch der Student der Zahnmedizin -

wohl immer noch viel häufiger trOlZ anderen intimen Verkehrs nicht aus ihrer Ehe 

streben. 
Das vorerst letzte WOrt des BGHJo setzt die Verstrickung in das eheliche Geschehen 

fort. Hier ging es wiederum um den Treonungsunterhalt einer Ehefrau nach 

langjähriger kinderloser Ehe. Als sie während der Ehe ihre Berufstätigkeit aufgab, 

nahmen die Eheleute 1974 eine elf jährige Pflegetochter auf. 1976 erhob die Ehefrau 
Scheidungsklage, nachdem der Ehemann seinerseits zuerst Scheidungsabsichten 

geäußert hane. Ende Januar 1977 verließ die Ehefrau mit der Pflegetochter die 

Ehewohnung. Seit Miere 1977 unterhielt sie Beziehungen zu dem Vermieter ihrer 

neuen Wohnung, die jedoc.h in einem anderen Ort lag. Im Pro:z.eß berief sie sich auf 

frühere anwaldiche Schreiben, in denen sie ihren Ehemann aufgefordert hatte, sie mit 
Achtung und Anstand zu behandeln. Der Ehemann habe darautbin vorher geäußerte 

Scheidungsabsichten bekräftigt. Er habe dementsprechend eine Wohnung in seinem 

Hause, in der sie hätte getrennt leben können. verschlossen gehalten. Er habe sie 
daran gehindert, die von ihr als zu kalt empfundene Wohnung stärker zu heizen . In 

einem jahrelang geheimgehaltenen Tescamem habe er sie, die Ehefrau, bei der 

Erbcinseezung zugunsten eines Neffen übergangen . Er habe nach einer Fehigebure 

behaupret, sie habe das Kind umgebracht. 
Nun ist es also soweit. Die Rechtsprechung bringt die Frauen aus gescheiterten Ehen 

zu detaiUienen Apologien . Die Geschichte einer solchen Ehe ist aber in aller Regel 

nicht beweisbar, es sei denn. daß ein misanthropischer Ehegatte von vornherein 

Beweise sammelt. Es kommt dann normalerweise zu einer Partei vernehmung. bei 

der das meiste streitig bleibt, wie es im Rechtsstreit vor dem OlG Düsseldorf als 
Vorinstanz auch der Fall war. Das OlG erlegte dann dem Ehemann die Beweislasr 

!9 NJW '98 •. 'll~. 
30 NJW 19Sr. 1781. 

1J 
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auf und ging dementsprechend davon JUS, daß di~ Ehdrau nicht cl ie Alleinschuld 

odc'r die überwiq;cnJe Schuld an dem eheähnlichen Verhältn is treHe und dJß sie 

Linterhalt \erlang(:n könne . Der BGH meinte nun lu.:h, da5 Vcrh~lr<,n des and~ren 

Ehq;Juen könne nicht Jul;cr Betracht bleiben. ßci einem chdhnlichcn Verhiltnis 
könne man deswegen nicht regelmäßig eine grobe Unbilligkei! annehmen und dem 

dJran b/."reiligten Eheg3ltcn nicht die Entschuldi"ungsl.m luferlq;en . Auf der Ba,sis 

dieser Beweislastveneilung snmmcc der BG H dem 0 LG zu. Dabei stellte er heraus. 

daß der Ehem.ann als erHcr eint Scheidungsabsicht ge:iußcn und d:ls Gerrenndebcn 

in seinem H.aus nicht ermöglich! habe. sowie daß die Aufnahme des eheähnlichen 

Verhältnisses crst für die Zeit einige Monatc n3ch der Trennung fe5tgestel!! sei. Di~ 

Rechtferrigung einer .ausgebrochenen« Ehefrau hat danach Erfolgsaussicht. wcnn 

sie sich vor der Äußaung einer Schetdungsabsi.:ht, solange d~r andere Ehegatle sie 

nicht erklärt hat. hütet. möglichst rechtzeittg Material gegen ihren Ehemann sammel! 

und ein eheähnliches Verhältnis erst einige Zeit nach der Trennung aufnimmt. Dabei 

ist über die Beweislastregelung hinaus das Bemühen des BGH ersichtlich, nicht die 
Gesamtkauloge der Eheverfehlungen zu würdigen. Nachdem er die Ursachen des 

Scheiterns aber für relevant erklär! hat, wird es schwer sein. dem Wust der Anklagen 

und Selbsuechtfertigungen zu Heuern. Die bisherige Ausweitung des Prozeßsroffes 

im Verlaufe der BGH-Rechtsprechung ist hierfür ein eindeutiger Beleg. 

7. Seit Einsetzen der BGH-Rechtsprechung benutzt die unterinstanzliche Recht­
sprechung weitgehend die ihr ,'om BGH angebotenen BegfÜndungsformeln, ohne 

jedoch ihre bisherige Richtung grundsätzlich zu ändern". Das OLG Köln" neigt 
jedoch auch bei einer erst einige Zeit nach der Trennung begonnenen eheähnlichen 

Beziehung zur Uncerhaltsversagung'). Zwischen den Oberlandesgerichten streitig ist 

vor :tllern noch die Bewertung des unmittelbaren Wegziehens der Ehefrau zu einem 

Freund. Dieses wird zum Teil besonders pointiert)'. zum Teil mjt Rücksicht auf 

vorherige Entfremdung relaaviert". Auch der »väterliche Freund« taucht als 

zuverlässige Zwischenlösung auf)'. Zur VerschuldenspfÜfung außerte sich das OLG 

Diissddorf am dezidienestenJ1 . Bei der Prüfung eines Getrenntlebensunrerhalrsan-

~, So inkriminierte d4.S OlG Hamm F"",R2 '98,. "SJ. daß eine Ehdr ... n.ch !)).hriger Ehe mit Kindern 
unmirtdb ... vor der Trennung einen Urlaub mil.inem Beb"n •• n verleb. und d;U\.ch eine Wohngern.,n· 
schaf, mi, ihm begriindct h.ue. Du Gericht unterstelh. d.bei ,ogu. do.ß mit dem .nd.,.,..n M;U\n keine 
geschltchtlichen Konukte bc-stwden (möglichelWei,e .urgrund des AI.ers der Paneien). und v.rugte 
G.,.,hiedenenun.erh.I,. 

)1 FamRZ'9B'. 114. 
l) Dagegen JOU es n.ch dem OLG H:unburg hmRZ '98 •• '~" nieh, genugen. wenn eiM Ehclrau ihrem 

!-.hnn nu, .. ge. 'I. wunsche Konuk,( ~u andcrcn MÜtnem. 
H So ... 1" du OLG H.mm N]W '98 1,6~ d.rin cin schwerwi<'6end~ eviden •• s Fehh·,,)u.hen. wtTln tU"or 

n""h -Fonnen der !(ommuniu,ion und Fürsorge •• wischen den Ehdeu.en existierten. und ... ·ill lUch 
Verwirkun. des Trennungsun,erh.l" auch im Folie der Scheidung hinen Ge,ehidenenunterh.l, mehr 
gew>.!tren. Die .un«rh.ltsreehtlich. UMchuld. "'erde durch di. Scheidung nich, w,«lergewonneo. D.s 
OLG be.on«. ihm sei die GeI.hr c"'er Wiedereinführung d~ V.rschulden.prin2.ips bei .Ailld"hnung 
di .... Reehuprechung. bewußt. Bei der Abkehr eine. Eheg .... n ,'om >ndertn wigtTl der Bindung zu 
.inem Drilt.n, die offenb,. aus dem unm,uelb"cn ~eiLlicheo Lusa.mmenhang gefolgert ... ·urd •• Se, iedoch 
eine U nterhall,,·e:'Wirkung no .... enciig. 

J S D:» OLe Karl.",he F:unRZ '9S,. 5P n>.!tm den St:1lldpunke ein. d ... Verlas .. n d ... Eh.~m.n um eines 
""dertn r.l"lnelS u·Jlen r.iche bei zerrii"c,.r Ehe nieh. für cine Untcrhalt""crsagung au •. Du b'l~ ein. 
zum Zeitpunkt der Trennung 7ljlhrige Ehefrau. die nach l7iähriger Ehe ihr.n vi.r J>.!tr< iüngccen neuen 
P,rtoer schon "or der Eh.trennung in die e)t<tiehc ~Iohnung aufgenommen h,ne und dann lU ihm 
g~ogcn war. Das OLG. das gesehlcdllhehe Beziehungen d2hingwcllt ließ, 5«lIt< eine I'Or.usgC\;Ulgene 
Enrfr~md\Sng dc-t Eh:g~n~n {~'SI. dir trorz. sem"jnu.mrn HilU~h."lu In \.·ers,h.edenen Zi.mmem getrennt 

geschblen, gelrenn, ge!;csscn und bum noch mit.in;U\dcr g<5?Toehen ";«on. 
J6 Im hll d« OlG Frankfurt Fa.mRZ 198" Hl. Hier hitl. d.s Gerieh. der Ehofrau zugu ... dlß si •• u< 

Ans" "Or wcitcron Handgreiflichkeitcn (er h,U. zug.geben. sie an den Haaren g.zogen zU h.ben. ,ber 
bestritten. dau er mit dem Zerschn.iden ihres GC"Sich .. S.droht habe) zu einem ihr sei, l2.0g.m bebnntcn 
77i'hrigen "öterlichen Freud geflohen ,,,; und d .. Ehem,nn d.nn das TürschloJl der EhewoMung 
3usg .... och,cI, h.be. 

}7 F,m R2 ,?So. 1 , ! 8. Hier gin~ .. um die J,;m Ehe einer Hj:ihrigen Ehefrau. die ~ul erst.r Ehe und .u.s 
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spruchs erklüte das OLG ~ine Verschuldensanal~·se des vorhergegangenen Ehckon­

flikls für unerlißlich, da bei t:incr gescheitcnen odtr im Scheitern befindlichen Ehe 

ein do Ut des z.wischen Unrerhaltszahlung und T rcu~ ni,hl mehr in Bctrachl komme. 

Im konkreten Fall verneinte es eine Verwirkung, nachdem die Ehefrau ohne 

Widerspruch des Ehemlnns dargelegt hatte, der Ehemann habe nach Dienstschluß 

nur gegessen, gelesen und geschbfen, ein Gespräch sei aber niehl mehr möglich 

gewesen. Maßgeblich war aber vor allem der Auszug des EhemannsJ1. 

Die Konstellationen bel der Korrektur der f'artnero:ahl 

8. Das aus der Rechtsprechung ersichtliche KonOiktpotential ist somit überaus 

reichhaltig. Die aus der Ehe strebende Frau ist ganz. offensichtlich eines der 

Zentralprobleme des neuen Scheidungsrechts . Zu Statements drängen sich insoweit 

geradezu die Gerichte. Das Schrifttum liefert praktisch nur eine kollatorische 

Begleilmusik l !. Es sind nach der Analyse der Rechtsprechung nicht nur junge 
Frauen. deren Partnerwahl durch übergroße Unerfahrenheit und den stillen Zwang 

der sozialen und ökonomischen Verhältnisse gekennzeichnet war'°. Es sind nicht nur 

Frauen. die den Schwierigkeiten des gemeinsamen Aufbaus einer Existenz, des 

Kindererziehens und der immer noch besrehenden Doppelbelastung nicht gewach­

sen waren und deren eheliche Beziehungen d:uan nach einiger Zeit zerbrochen sind. 
Es sind nicht nur kinderlose Frauen. die mit ihren Ehemännern zu keiner Synthese 

finden und die ihr Leben - elwa mangels hinreichender beruflicher Selbseverwirkli­

chung - irgend wann als inhaltsleer empfinden. Es sind nicht nur Frauen, die bis z.ur 

Selbständigkeit der Kinder an ihrer Ehe feslgehallen haben. ole bis zu drei 

Jahrzehnte. und die nun eine von den Kämpfen und Zermürbungen dieser Phase 

freie neue Beziehung begründcn wollen. Es sind gerade auch ältere Frauen bis weil 

ins Renrenalter hinein. die die Chance neuer Partnerschaft noch einmal suchen. 
Dabei ist das Irrtumsrisiko oft nur wenig geringer als bei der vorausgegangenen 

Partnerwahl". Die mit zunehmendem Alter im Durchschnitt bislang eber abneh-

2wei"r Ehe ein Kind ~u betreuen h.ne und ".eh dreii>hrigcm·Zu.$:unmenlebm mit ihrem drillen, neun 
Jahre jüngeren EhernVln ...,i«ler m.it ihrern früheren zwei.en Ehernmn leb .. , nlchdem der drine 
Ehemann uu der EhewoMung ..... gewgen wu. 

}i Das . U$ der Verbindung mit einem anderen P.nne.r nervorgegJ.ngene Kind muht d.r RcchtsprechWlg 
schließlich besondere MUhe. K-U\II dl.! ",>hrend der Ehe gebor<:ne '·On einem ande"n Mann summende 
Kind c:ntspr~heod der EhtlichkeitSvermut\lng d .. ~ 's 93 BG B >ls gerneins",,« Kind Ehegotlenunt"­
hal. rccbcferugen! Die OLGe Hamrn und Celle '·crnctnen d>.<, das OlG Hunm mit der Begründung, es 
s.:i n.~h dem unnrei.igeo Vortt,g ketn gemeinumes Kind vorn~dtn (fornRZ , 98 •. 1 S 7). Unter 
He...,.."iehung des S '4' BGB kann das OLG Celle (FamRZ '9g, •• 68) !;um .elben Ergebnis fur cin 
>Wlsu';tig. von einern ,aderen MVlD stammendes Kind, n.eh de .... ' Geburt die Eheleute be.chlo$scn 
hallen, es als ihr gemeins:mtcs Kind großzuziehen, cin Beschluß. der sich enl n.ch wtiteren .ch. J.nrm 
iniolge Scheiterns der Ehe und Scheidung als nich, mehr durchfuhrbu erwies. Der UnterhaJrsanspruch 
des Kindes selbst wurde d.von jeweils nicht berilhrt, Der Vtrugung des Ehc-gmenunterh.lts 
widenpraehjedoch zu Rcchtd;u OlG Köln (F>mRZ '98" H3)im Hinblick .ul Ctn n>eh der Trennung 
der Eheleute geborenes Kind. d. in Abstlmmungsfn.gtn die Einigung der Ehdcu.e über dic 
Nichccbeliehkeit nicht genügt. 

19 Siehe nur die Kommentierung bei P>landt·Died.richsen, ~ 1 $19 Anm. 1 c; J.ucmig·SchJcchtriem. ,BGB, 
S ' 179 Arun . • ("'0 von Korrektur cl ... Gesetzgebers göproehen wird!): 1IlHltw.ise difforeruicrend 
d1gegen Richrer. in: Münch Komm. Erg .• u S '179 Rdnr . , 9. 

40 Bei der St.ti,tik der Ehescheidungen nach der Ehcd~ucr falt. die Erhohung d .. Prozents ... " d., 
Geschiedenen, die weniger l.h vier J.nr. verheir •• c< ",.rtn (von er"'" 10% 1976 auf e",,·. 14% '978). 
ebens<> .ul wie die rel .. i,·c Zun.nme der S<h~idungen bei tin« Eh.dauer über ~1I.I1n:z.ig J>hre ('·on etwa 
, t% '976 auf (.ut 18% '978); zur Entwidtlung der E.hescheidung..-n insgtumt s. Hohn, ZeitSchrift für 
B~61Iu:rung,,,,i .. ensch.ft '980, )J S ff., zur Ehed.ucr spezlClI S. H6. Zu der Problemotik der jungehen $ . 

insbesondere Fub,,-Wilson (Hr1g.), T<en-.ge M.rri'ge .nd Oi'·orce, Berkciey '967. 
4' Si.ht nur Angel.. Reed, The Ch.lleng. 01 $occond M.rri>g" London '97J. s. 1 f H. 
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mendcn ökonomischen Probleme sprechen zwar für eine Erhöhung der Chance zu 

~Iücklicheren Pan:ncrbezichungen. Dem srehl'n Icdoch die st~rker lorrgesch rillene 
I'ascin!i~hkeilsdifft:rtnlierung, gcrin!(cre Anpassungsbcreitschafl und festliegende 

IJ<.."nli[:ilsbeschäJi~ungen gegenüber. Hierauf zielt Oscar Wildes Aphorismus: 

SeL'ond m3rriage is lhe victory of hope over experiencc. 

Von der sozialen Gesamlproblem:uik scheint in d,'n einzelnen Entscheidungen der 

Gni.:hle nu r wenig lUf. Zun:ichsc stü rzte sich Jer grcißere Ted der Rechrsprechung 
mil einem pltriarchJlischcn BegriffslpP'lrat unJ nicht ohne Zci.:hen von Erregung 

auf die "unge[reuen. Ehefrauen. die JUch noch Rechte für sich in An~pruch nehmen 

wollten. Diesen Begriffsapparat hat der BGH ein wenig gereinigt. Nur allmählich 

I::ißt jedoch die KonzentrJtion auf den T rennungsl"organg. auf die sexuellen 

Beziehungen) die einseitige Einfühlung in den ~gedcmü[igten. ~lJ.nn nach. Statr 

dessen breitet sich eine Verschuldensanalyse aus) der kaum feste Grenzen zu ziehen 
sind und die doch notwendig von Oberfkichlichkeiten und Unbeweisbarem geprägt 

ist. Zwischen der Situ~tion des erwerbstätigen Nhnncs und der nicht erwerbstätigen 
Frau beStehen im Falle der UnHeue nach wie vor gra\'ierende Unrerschiede. Bei einer 

Untreue des Ehem~nns verbleiben der nicht erwerbstätigen Frau oft kaum 
vernünftige ökonomische Altern.lti"en, so insbesondere, wenn sie nicht ohne 

weiteres einen Arbeitsplatz erbngen kann und wenn sein Einkommen nicht für zwei 
Haushalte reiche. Der erwerbstätige Ehemann braucht auch meisr nicht unbedingt 

eine neue Parmerin, wenn er sich :lUS der Ehe lösen will. und ist auf deren 

Einkommen regelmäßig weniger angewiesen. Er kann letzclich seine Verhältnisse 

selbständig und flexibler gestalten. auch wenn ihn eine Unterhaltsverbindlichkeir 

triffe. Die ungetreue Ehefflu muß dagegen mit dem Schlimmsten rechnen, wenn ihre 

Untreue zur Trennung und Scheidung führt. nämlich mit Unterhalrsverlust oder gar 

- im falle des Scheiterns der neuen Beziehung - mit dem Ausfall jeder privaten 

Alimentation. Das alles ist bekannt und macht die soziale Dynamik plausibel) in der 

Frauen stehen, die sich dennoch auf solche Risiken einlassen. Umso unerläßlicher ist 

eine klare und gleichheicliche Regelung. Statt dessen hat das BVerfG die Rechtslage 
verworrener gemacht. 

!l. Die Ent'l1)icklung der Rechtslage bis zur Entscheidung des 

Bundesverfassungsgen'chB 

I. Die Entstehung der negativen H iinek1.4usel 

Schon lange vor dem!. EheRG war die Erosion des Verschuldensprinzips in Gang 

gekommen. Die meisten Gerichte hatren die Verschuldensprufung minimien, die 

insbesondere durch § 43 EheG. die maßgebliche Norm für die Masse der 

Scheidungen'" vorausgesetzt war, akzeptierten auch die von der Schuldfrage 

gelösten einverständlichen Unrerhairsregelungen und versuchten deren Zustande· 

kommen) ~oweit es Dissens gab) zu fördern'l. Bei der Umerhaltsregelung mußten 

die Ehegatten aUerdings von dem Prinzip des § 58 EheG ausgehen, daß der allein 

oder überwiegend für schuldig erklärte Mann der geschiedenen unrerhaltsbedünti-

4! Der Antt;1 der Ehescheidungen n~eh S .) EheG !lieg "On H.l % ;m 1.hre '9 Je .u( üb .. 91./0 im J ohre 
1961. s. die N.chwei,. bei Hohn • . J. O. S. )41-

4 J Tendenzen zu mehr Gemeinsamkeil im Scheidungswillen zeichn .. en ,ich schon n.eh ."em Recht bei der 
Z.thl d .... ZUSIImmungcn 211m Scheidungsan,rag des Eheg.nen und bei der bhl der gemeinumen Antr'ge 
Jb, s. Höhn • . •. O . S. H S. 
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gen Frau Unterhalt zu gewähren haHe". Da sich in fast jeder Ehe über Jas Maß des 
Verschuldens der beiden Ehegatten streiten ließ, war ohne ein"erstandliche 

Scheidungsabsicht und Unterh~ltsrcgelung die Prozeßaussicht außerordentlich 

schwer einzuschätzen, da das Gesetz denjenigen LU honorieren verhieß, der am 

meiHen Schmutz auf seinen Ehepartner :zu laden verSland, Theoretisch war aber 

klar, daß eine ungetreue Frau keinen Unrerhalt zu beanspruchen halte, falls sie ihren 

Ehemann nicht noch slarker belaslen konnre. War eine Ehefrau aber andererseits erSl 

einmal geschieden und ihre U nterhaltsbcreclHigung anerklnnr, so verwirkte sie 

diesen Anspruch nach § 6S EheG, der im Fall sittlichen Verschuldens nur 

notdürftigen Unterhalr vorsah, und nach § 66 EheG nicht ohne weiteres. Das 

Zusammenleben mit einem anderen Mann sollte nach herrschender Auffassung 

dafür nicht ausreichen", solange nichl eine Heirat gerade wegen der Unterhaltszah­
lungen unterlassen wurde,6. 

Die Di"ergenz zwischen den gesetzlichen Anforderungen an eine Prüfung des 

Zerrüttungs"erschuldens vor der Scheidung und der Zuerkennung von Unterhalt 

einerseits und der Praxis einer immer mehr verschuldensunabhängigen Unrerhalts­

regelung der Paneien andererseits erschien schon der Eherechtskommission uner­

träglich, die 1968 vom Bundesjustizminister gegründet worden war. Sie plädiene 

explizit für eine Verschuldensunabhängigkeit des Ehegattenunterhalts und meinte, 
nur ganz ausnahmsweise könne es gerechtfertigt sein, auch auf die Grunde der 

Ehezerruttung abzustellen". Daran knüpften die Regierungsentwürfe,i mit ihrem 

System besonderer Unterhaltsgründe an. 
Der zweite Regierungsenrwurf'9 lehnte in seiner Begründung eine Härteklausel des 

Inhalts ausdrücklich ab, daß aus »besonders schwerwiegenden Gründen« oder 

aufgrund der .. besonderen persönlichen Verhältnisse der Ehegatten« die Unterhalts­

pflicht zu beschränken sei, da sie zu einer Prüfung der Scheidungsschuld führen 

müsse. Der Regierungsenrwurf nannre dementsprechend enume:-ativ vier Gründe, 

die kurze Dauer der Ehe (5. jetzt § 1579 Abs. I NT. I BGB, der durch die 

Gleichstellung der Kinderbetreuungszeit mit der Ehedauer in Halbsatz 2 ergänzt 

wurde), eine schwere Straftat des Berechtigten gegen den Verpflichteten oder dessen 

nahe Angehörige (s. jem § 1579 Abs, t NT. 1 BGB, der ein Verbrechen oder 
schweres vorsätzliches Vergehen voraussetzt), die mucwillige HerbeiEührung der 

Bedürftigkeit (5. jetzt § t579 Abs. I Nr. 3 BGB) und die vorhergegangene 
Uoterhalt5pllichrverletzung des. Berechtigten (aufgegangen in § '579 Abs. 1 NT. 2 

BGB). Der Regierungsenrwurf sah ferner vor, daß die negative Häneklausel nicht 

gelte, wenn (in § 1579 Abs.2 8GB dann: ~solange und soweit«) von dem 

Berechtigten wegen der Pflege und Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes eine 

H ) j8 EheG war kein zwingende. Recht. '0 daß gem. § 7' EheG vtr<chuldensun.bhingige Unterh •. h,· 
\"ereinb"""'ßen möglich waren. 

4f S. nur RG 16S, '9 und Pa.b.nd,·Diedtrichstn. BGB H. Aufl .. § 66 EheG Anm. 1 . 

• 6 Siehe nur lG Krefeld FamRZ ,,61, '7. 
~7 Vor.cbJ:igc zur Reform des Ebcsoheidungsr.chts uncl cl" Unltrh1iur<ehu nach der Ehescheidung. '970. 

S. (09 ff. Nocb "'eitcrgehend die En,schli<ßuog de. 48. DJT Bd.!, M ,8, H., der die GrUnde der 
Zemmung bei d .... Unteth.hsr'lclung nich, berilduichtigen wolhe. 

~8 Der RegE '97' (BT·Drucks. VI!),77) ""u,de "·.gtn der vorui,igcn Auflösung des 6. Deutschen 
Bunde<l.ge. durch den ROßE '973 erse",' (BT·Drucks. 7/6so). Nach den Regierungsenr ... urfen soll,e 
grund .. ",~ch jeder Ehegme n.ch d .. Scheidung ",irt<eh.ftlich .. Ihs"·er>nrwonlich .ein. Der Kat.>.log 
der vorgeschlagenen Untcrha.k.grunde. dit ." Kindc-rbe"euung, Aher. Kr;,nkheit. Erwerbslosigkeit und 
Au,bildung,b.dürlnisse :>nknüpl,en uDd d=n in den §§ 1 S7" bis '176 BGB normien ",urden. ",urcle im 
G"Clzgebungsutrf>hml .uf B"treihen der CDU/CSU .be< ,,·weiten. Umstritten war .uch gerade die 
neg.,ive H~nekLaus.J d .. § J S79 BGB, die bei einem >.0 sich gegebenen Un,erll1Jtsgrund eine 
Un«rh,ltsver •• gung rechtfertigtn lollte. 

H BT·Drucks. 7/6jo S. '}7. 
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JO Erwerbsdtigkeit nicht erwartet werden könne. Die Christdemokraten verlangten 
demgegenüber eine umüsscndere Verwirkung,norm, n.l\:h der bei grober Unbillig­
keit Unlerhalt auszuschließen sei". Aufgrund dösen bnn es im Rcchtsausschu{~ des 
Bundestages zu einem Kompromiß durch Einiugun~ des heutigen § 1 j 79 Abs. I 

Nr ... BGB. Es könne nicht vcrbnnt werden, d:lß eine lbschlicßende Enumeration 
der Hanef:1tlc nicht möglich sei, meinte der Ausschuß . Deshalb entschied er sich fur 
eine .. Geoeralkbuscl .. , die deutlicher machen sollte, daß eine grobe Unbilligkcit nur 
vorliegt. wenn den anderen Nummern entsprechende gleichge\\'ichtige Sachverhalte 
gegeben sind. Ocr Wortlaut des § 1579 Abs . r Nr ... BGB erforden d,mentspre­
chend {ur die Unterhalmegelung einen Grund. ~der ebenso schwer wiegt •. Fur den 
Trennungsunterhalt war die Gesetzgebungsgeschichte entsprechend: es wurde zur 
Beseitigung des Verschuldensprinzips in dem neu formuljenen § r )61 BGB ~u{ 

§ 1179 BGB (mit Ausnahme von dessen Abs. I NT. r) verwiesen. Die Geselzge­
bungsgeschichte ergibt danach, daß eine Prürung der Scheidungsschuld ausgeschlos­
sen sein und - abgesehen von der Ehedauer - nur besonders her~usgehobene 
VerhahenSlltbeSlände (NT. 2 und 3) und eine durch äquivalente Gewichtung 
eingeschrankle Genefllkl3usel einen an sich gegebenen Unterhahsanspruch in 
Wegf:dl geraten la.ssen sollten. Selbst wenn man daraus keine restlose Ausklamme­
r\lng der Zerriiltungssehuld entnehmen kann. so ist doch deutlich, daß die ublichen 
Ehewidrigkeiten einschließlich der Abkehr vom anderen Ehegatten und der 
Beziehung zu einem anderen Partner norma!c~'eise nicht das Gewicht eines 
schweren vorsätzlichen Vergehens oder Verbrechens oder einer murwilligen 
Herbeiführung der Bedüritigkeit haben Und nach dem historischen Willen des 
Gesetzgebers keine UnterhalLSverwirkung auslösen konnten . 

2. Der tYliderstand der Gerichte 

Der Widerstand gegen die gesetzliche lösung erl3hmte aber auch n3ch dem 
Inkrafttreten des I . EheRG nicht. Die meiS(en Gerichte einschließlich des BGH 
erklärten zwar die UnterhalLStltbestände fur "erfassungsgemäß, weiteten aber den 
Anwendungsbereich der negativen Härreklausel in der beschriebenen Weise aus, 
ohne sich um ihren Ausnahmecharakter zu kümmern oder sich methodologische 
Skrupel zu machen. Darüber hinaus wurde die Vertassungsmäßigkeit des § 1579 
Abs. 2 BGB in den erwähnten Entscheidungen der Amtsgerichte Pinneberg und 
LörrachP , aber auch durch das AG DarmsradtJ' in Abrede gestellt. Die verfassungs­
rechtlichen Begründungen der Amtsgerichte waren so grob gestrickt, daß sie kaum 
über die Rüge eines Verstoßes gegen das Rechtssu3rsprinzip hinauskamen, Die 
Argumemation, der Gesetzgeber habe in § 1579 Abs. 2 BGB offen eine grobe 
Unbilligkeit angeordnet, ging von vornherein daran vorbei, d3ß der Gesetzgeber bei 
einer Billigkeitsbestimmung an sich nicht gehindert ist, unter den zahllosen 
BilligkeiLSgesichtspunkten dem der Kinderbetre.uung eines Ehegatten entscheiden­
des Gewich[ beizumessen. Andere Gerichte fl schränkten § 1579 Abs. 1 BGB unter 
Heranziehung des § 242 BGB ein, ohne ihn grundsätzlich \·erfassungsrechdich 

10 BT·Dnrck<. 7/4448 S. 3. 
P Fl.mRZ '978. 119 und ~ ". 
11 F:unRZ '979. fC7. Seine Ent.lch.idung hmc geschlll<<chädigcndc Ak,i,'i'1ICn der Ehefrau cinc • 

• dbnändigm K.u{m>.nn, zum Gcscrul>.nd. D,b.i ging eS darum. d.:Ji die Ehd ... " einen C<SCh'{lSp,n­
ner des Ehcm.>.nns, .in. ,uslindi,chc Firm", .ulg •• uch. und für cli"c <igenh'ndig cin Kündigung .. chrc i­
ben entworfen h.lle . 

\} Siehe eil'" OLG Celle F~mRZ '98 I. 16S. 
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~nzuzweifeln. Auch im Schrifltum wurde die Bestimmung energisch ltflckien" . 
Ferner wurde eine umtangnüßige Reduzierung des Eh.:gatlenunlcrhahs LU LJsten 
Jer ungetreuen Frlu t'mpfohl~n" . Der BGH" n:rsuchte dann auch, ~inen neuen 
Kompromiß mit cl,n schon in der Gcsetzgebungsgcschichte ~ktiv bewordenen 
Gegnern der R ... gelung zu finden. Er legte zu diesem Behuf § t 579 Abs . 1 BG B schon 
hi r den Ge!rennd~bensuntcrhalt »verfassungskonform« dahin JUS. daß er einen die 
Kinder betreuenden Ehegatten. der noch keine Sorgerechtsregclung zu seinen 
Gunsten erv .. irkt habe, nicht schütze, solange der andere Ehcgane Anspruch auf die 
Betreuung des Kindes erhebe und zu ihr auch ohne Gefährdung des Kindeswohls in 
der Lage sei. 
Diese Entscheidung ist gegen die .eigenmächtige Herausnahme des Kindes aus 
seinem bisherigen Lebensbereich« gerichtet. Dabei hat sich der BGH jedoch 
bemerkenswert wenig Mühe gemacht, sich in die Siruation einer Ehefrau mit 
Kindern in zerrüueten Familienverhältnissen hineinzudenken. Sie kann meise, wenn 
mit dem Ehemann keinerlei Konsens mehr herzustellen ist, kaum prognostizieren, 
ob ein Gericht auch ihrem Ehemann Erziehungsbcreitschafr und -fähigkeir nach­
träglich zugesrehen wird . Das isr in Haushalten. bei denen wegen der ErwerbSlärig­
keit des Haushaltsvorst3"des nur mitreis Großeltern oder Aushilfskräften die 
Belreuung sicherges!ellt werden kann. auch schwer zu sagen. Völlig unklar haI der 
BGH auch gelassen, ob luch ein bisher erwerbstätiger Ehegatte, also prabisch meist 
der Ehemann, seine Becreuungsfähigkeit durch die Bereitschaft zur Aufgabe seines 
bisherigen Arbeitsplatzes dokumentieren muß. Die Ehefrau muß aber, um entspre­
chende Risiken auszuschließen. eine gerichtliche Sorgerechts regelung erwirken. 
Kann eine Frau vor gerichtlichen Schritten ihre Kinder aber nicht aus dem 
"bisherigen Lebensbereich· herausnehmen, dann muß sie also bis zu der Sorge­
rechtsentscheidung mit dem Ehemann in einer Wohnung leben. Damit wird indirekt 
eine Phase des Getrenntlebens in einer Wohnung en.wungcn, eine Phase, die in 
zerrütteten Familien von einer verhängnisvollen sozi~en Dynamik sein und auch zu 
einer schweren Belasmng der Kinder führen kann. Insofem ermöglicht die 
BGH-Entscheidung ihrerseits schon eine schwere Zurücksetzung von Kindeswohl 
und Interesse der betreuenden MUHer. Die Kategorie der • Eigenmächtigkeit" 
enthält also zumindest Reste!emente patriarchalischer Gesinnung, weil sie Verände­
rungen des bisherigen Lebens mit den Kindern gegen den Willen eines Eheganen -
und das war in der Praxis bisher ausnahmslos der verl;tssene Ehemann - als 
urecht5widrig"P versteht. Eine Veränderung kann aber durchaus der Not einer für 
Ehefrau und Kinder unemäglichen Situation geschuldet sein. 
Aber auch dieser Versuch des BGH, durch Ausweirung des § t 579 Abs. 2 BGB die 
gesetzgeberische Lösung jedenfalls teilweise zU retten, ist fruchtlos geblieben. Das 
BVerfG hat mit seiner Entscheidung vom t4. Juli 198 t l ' zum UnterhaltSrechr § 1579 
Abs. l BGB für verfassungswidrig erklärt. Der I. Senat, unter dessen acht Köpfen . 
der ehemaligen Finanzrichrerin Dr. Niemeyer der seit den Anfängen des Bundes­
verfassungsgerichIs unverändert geringe weibliche Ehrenpa.n zukommt, bündelte 

S4 Sieh" vor ~lIem Bo,," FamRZ [978, "9· Nur .inem Juris«nhim entsprungen •• in hnn d~ ''0" 
Diederich.en .ueh in einer Fcm,eh.rndung propagierte Argumen[. nocn S [579 Abs. 1 BGB könne ,og.r 
.in die Kinder be\r~u.nder Eheg'''e :"eh einem Mord"ersuch 2m .nd .. e" noch Eh"1lanenun«rh.Jt 
,·.rlangen. Stall die s02j.t.l~ Problemllik der r."hhlltigcn R<ch,sprechung luhu.,b.;,en. "'erd.n f'lle 
ienseits der Realiu, ko"«ruierr und Ph.nusiCJ:e.uhen (di~ <!r.l1ose und b."euung<g •• ign«c Mö,d .. in) 
.,.onnen, um dem GesClz eine Ab.urdiut Zu unrerl.~en. 

51 Di.cl.richsen NJW 1980, [67 J (. 
S6 NJW 19io. [6'86. 
57 So .usdrtiek.lich BGH •. ,. O. unter, b bb. 
)8 ~JW 1981, 1771. 

Jl 
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J1 die ,·erfassungsre.:htlichen Verlahren zum Untcrhalrsreche und cnlschied gleichzei­
tig über die B.:scitj)(un,.; des Verschuldensprinzips. den Aufswckungsunterh.a.lt und 
die G<'lcung des neuen S~'hcidungsreehts für Altehen. In sozialliber~len Krei5en war 
mm Jlrum wohl froh. d.1.ß nur der § t P9 Abs. 1 BGB in K.ulsruhe verramscht 
wurde. Die These des Gerichts war, § (179 Abs. 2 BGB sei nur mit dem 
GrunJgeSet7. vereinbar. ,.wenn und soweit .. seine Ausle~ung und Anwendung ~uch 
tats:ichlich zu Entst.:heidungen führe . die allein am Kindeswohl orientiert seien. keine 
ehebeeinträchtigenden Wirkungen zeitigten und dem Grundsatz der Verhältnismj­
ßi!;kcit Rechnung trügen. 
Diese Voraussetzungen sind nleh der Meinung des BVerfG nur erfüllt, wenn man 
fur den betreuungs bedingten Geschiedenenunterhalt eines Ehegatten eine Sorge­
reehtsregelung zu seinen Gunsten erfordert, wie sie durch den obligatorischen 
Verbund des § 62) ZPO ja auch ge\1.-ährleistet ist, und für den Getrenntlebensunter­
halt mit dem BGH ausschließe, daß ein Ehegane., der ein gemeinsames Kind 
.eigenmächtig .. mit sich nimmt, Unterhalt vom verlassenen Eheganen beanspruchen 
kann. Die Begründung des B VerfG hierfür ist durch ein beklagenswertes Reflexions­
niveau ausgezeichnet. Es sei -zweifelhaft-, ob die -spontane. Herausnahme des 
Kindes aus seinem bisherigen Lebenskreis dem Kindeswohl entspreche. "Wahr­
scheinlicher. sei die alte Umgebung in der e,sten Phase der räumlichen Trennung 
besser. Es könne "nicht ausgeschlossen werden., daß der andere Ehegane e\'entuell 
trotz ganztägiger Erwerbseärigkeit eine stärkere innere Beziehung zu einem Kind 
hlbe. Nimmt man die von der Bundesregierung übernommene Auffassung hinzu, 
daß krasses Fehlverhalten gegenüber t!inem Pa.nner in der Regel eine Erziehungseig­
nung ./Usschließe, dann isr ersichtlich, daß man es mit einem Musterbeispiel 
juristischer Spekulationen ohne jede sozialwissensehaftliehe Fundierung zu tun hat. 
Die grundlegende Einsicht!9, daß jeder der beiden Elternteile seine Kinder lieben und 
erziehungsgeeignet sein kann, dlß aber die Eltern untereinander dennoch zu keiner 
erträglichen Form des Zusammenlebens mehr finden und unter Umständen sogar 
explosive Siruationen zwischen ihnen entstehen können. geht dem I. Senn offenbar 
ab . Der Versuch, eine Konkordanz von Elternbedürfnis und Kindeswoh! festzu­
schreiben, ist eine überwunden geglaubte Nai,·ität. Die Möglichkeit des Auszugs 
einer Ehefrau aus einer Ehewohnung wegen der völligen Zerrüttung der ehelichen 
Beziehung ist nicht einmal als theoretischer Fall genannt. Die Bemerkungen zur 
Wahrung der Kontinuität des kindlichen Lebenskreises gehen daran vorbei, daß bei 
einem bestimmten Maß ehelicher Auseinandersetzungen diese KOOlinuität cura 
posterior werden kann . Das Gericht verfehlt den auch für eine venassungsgericht­
liehe Entscheidung notwendigen Minimalbestand an gesellschaftlichem Wissen so 
eklatant, daß man nachträglich trotz aller Einwände die Kompetenz des BGH 
wesentlich höher einzustufen bereit ist. 
Die .. ehebeeinträchtigenden Anreizeft des § 1579 Abs. 1 BGB, die das BVerfG mit 
dem BGH durch die Verknüpfung von Sorgerechts regelung und Ehegarrcnunterhalt 
ausschalten oder mindern will, sind gleichfalls nicht durchdacht. Zunächst einmal ist 
ein möglicher Ehegallenunterhalt für die nichr erwerbstätigen Ehefrauen mit 
Kindern überhaupt die Basis für einen Haushalt von Frau und Kindern und damit 
für deren Motivbildung in jedem Fall von Belang. Das wird auch durch die 
Vorschaltung einer Sorgercchw:nt."5chcidung nicht anders. Dureh sie wird zusätzlich 
nur eine (u. U. dramatische) Zwangslage für diejenigen begründet, die mangels 

59 Aus der neueren s,h.idunß'soziolo~i<ch.n Li,ert,u, bcsond." poin.iett duu Ge"lcmon-Morl<owitz, 
Thc Courage of Divorcc. ~'"'" York '97~. S. 79 CL. 90 Ir.; ,.,1. ferner Lcmpp. Die Ehescheidung und dl$ 
Kind, 1976. 
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Einkommen nur in der ehelichen Wohnun~ geuennr leben können und gle!chzellig 
gerichdiche S,hriue run müssen, 
Der Leser wird ~ich bei J.I! dem tI:undern. warum d~s BVerfC zuerst ein~ besrimmle 
Auslegung des § J 579 Abs. 2 BGB (n:imlieh die des BGH) 31s verfassungsrechdich 
gebo!en60 bezeichne! und Jnschließend diese Norm für verfassungswidrig erklärt. So 
wenig dies methodische Stringenz ausweise. so sicher ist doch, Jaß durch die5e 
Auslegung der Gesetzgeber für die vorzulegende neue Lösung gebunden werden 
sollte . Die alte fassung des § J 579 Abs. 1 BGB soll wegen möglicher unverh~ltnis­
mäßiger Ergebnisse nämlich verfassungswidrig sein, die auch bei der Auslegung des 
BGH und einer Heranziehung des § 242 BGB nicht zu vermeiden seien. Auch der 
Reduzierung des Unrerhalts.lnspruchs (etwa auf den notdürftigen Unterhalt) stehe 
der eindeutige Wortlaut entgegen . Das aUes wird nicht weiter begründer. Verfas­
sungswidrig soll jedenfalls eine »unverhältnismäßige Belastung des einen Ehegatrens 
zugunsten des anderen" sein. Eine Konkretisierung auf bestimmte Sachverhalte oder 
Sachverhaltsgruppen oder die Vorlagefälle fehlt gänzlich. Dem Gesetzgeber wird es 
anheimgegeben. durch UmgemJrung dcs § ! 579 Abs. 1 BGB oder durch eine 
ergänzende Regelung solche "unverhältnismäßigen Belastungen« zu verhindern. Ein 
wahrhaft sibyllinisches Diktum! 
Der Gesetzgeber hat danach die Untcrhaltsregelung mit der Sorgerechtsregejung 
nach dem Vorbild des BGH zu verknüpfen!'. Was ansonsten zu ändern ist, konnte 
das BVcrfG - wenigstens das eine weise SeJbstbeschränkung - mangels hinreichen­
der Analyse des Konflikrporen!iaJs und der vorliegenden Rechtsprechung nicht 
sagen. Offenbar soll aber die neue Gesetzeslösung in den Vorlagefällen zur besseren 
Abwehr von betreuungsbedingtem Ehegattenunrerhalt beitragen können . Im Tenor 
der Enrscheidung wird dies nebulös auf "besonders gelagerte Hlrtefälleu bezogen6

'. 

üb eine Korrektur des § 1579 Abs. 1 BGB in dem Fall des AG Darmmdt (im 
Hinblick auf geschäftsschädigende Aktivitäten der Ehefrau) überhaupt relevant war 
oder ob sich das möglicherweise unerwünschte Ergebnis schon durch eine 
Uoterhahskürzung in dem Maße. als der Ehemann Einkommensverluste erlitten 
haue, vermeiden läßt, das ist nicht einen Augenblick erwogen. Der mangelnde 
Respekt vor dem demokratischen Gesetzgeber läßt sich nicht deutlicher zeigen als an 
einem so drastischen Sorgfaltsmangel wie dem. daß ein evenrudl gewünschtcs 
anderes Ergebnis im fall des AG Darmstadt auch ohne Nichtigerklärung der 
angegriffenen Norm unschwer mittels einer anderen Norm, nämlich des die 
Bedürftigkeit betreffenden § r 577 BGB. hätte erreicht werden können. Das AG 
Pinneberg und das AG Dannsradt können nunmehr aufgrund der Nichtigerklärung 
des § [579 Abs. 1 BGB den ldagenden Ehefrauen trotz ihrer Kinderbetreuung den 
Ehegattenumerhalt versagen, weil der Gesetzgeber einen Repararurauftrag mit 
ungefährer Richrungsangabe ("für besonders gelagerte Hänef:iUe,,) erhalten hat. Die 
Richrungsangabe verweist auf die Anträge der CDU/CSU-Vertrcter im Gesenge­
bungsverfahren, die bei ~besonders schwerwiegenden Gründen" eine Unterh:Jtsver­
wirkung wollten. Sollten die von der SPD und FDP ben.anmen Rich!er vordem eine 
der parlamentJ.]"ischen Willensbildung ihrer Parteien entsprechende Meinung "enre­
ten haben, so haben sie sie offenbar an der Garderobe des BVerfG abgegeben . 

60 Nichl "öllig eindeu,ig "I. ob du SVerfG den Eh.g1t<e~unle<halr bei fehlendem Konsens der Eltern steu 
an .ine gerichtliche Sol"ßerechurnucheidung bindet oder nur in .lern bis"-.. .t.Ilcin vOm RCH in die,er 
We"~ cJ1t$chicrlenen l'ill des Zu'>mmonl.bens mi, cinem MUtn P.nner unrl ob du ßVerfG mir dem 
BGH dem vtrl~s.nen E.hegmen im F.tl. des Fehlen. ein.r Sorgcreo:huenuo:heidung jedenhJIs d",n die 
Z>.hlung von Un,erh:J, ,u(1ugcben erhubl, "'C1\tI er 1ur Se"e .. ung der Kinder niclll bereil oder nICht in 
der Lage ist. Der U"eil"u, enl),;:!, duu KeiMn Hinweis. 

61 Jedenfalls darf seine Formulierung einer enuprcchendrn Auslegung nicht entgegen.rche". 
61 Siehe rlie U"eils(ormcl unler 11 (lbgcdruckl in FlJl\RZ 1981. 7H). 

JJ 
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J-I !! I. Analyse und Alternali-.:e 

1. Die Konzcpliun des Eheg,Hlenunrerhall5yech15 

Die Neuregclung des Ehegatcenunterhahs in den §§ '361, I 569 H. BG B ist ein 
widersprüchliches Übergangsrecht. Auf der einen Seite setzt es aue die ökonomische 

Selb5tb~hauptun!:: der r-rau. Eine GencfalklauscJ zu!;unstcn des bc:dürftigcn Ehegat­
ten (ehlt61 . Damit wird der okonomischen Realität der DurchschniltSverdienerfami­

lien Rechnung gctragen. in denen das Arbeitseinkommen eines Verdieners seil je 

nicht (ür die Finanzierung zlVeler Haushalte (gar jeweils mit Kindern) ausreichte 

und. wo überhaupt möglich. ein Zwang zur (Wieder- )Ein~licderung in das 

Erwerbsleben für beide Partner bestand. Die \' erallgemeinerung auch für familien 

mit höherem Einkommen hat die Defizite stärker ins öffendiche Bewußtsein Ireeen 

lassen. die sich wechselseitig für Kinder:lufziehcn und Hausarbeit einerseits. die 
Erwerbsütjgke;( (vor allem der Frauen) andererseits ergeben. Demgegemiber sollen 

die Unterhaltstarbestände bei kinderbetreuungs- (§ r 570), alters- (§ '57'). krank­

heils- (§ IS 7 2), arbeitsmarkt- (§ T5 73), ausbildungs- oder fonbildungsbedingter 

(§ (575) sowie häncbedingter (§ (576) Erwerbslosigkeit eines geschiedencn Ehegat­
ten vor allem den Frauen den Ausgleich nicht nur ehebedingter ("'ie in den §§ 1570, 

1575), sondern vor allem auch schicksalsbedingter Fonkommensrisikcn sichern, so 

daß die Ehe jedenfalls bei einem für z.wei Hlushalte annähernd ausreichenden 

Einkommen eines Ehegattcn ihre Rolle als privates Versorgungsinstituc noch nich( 

ausgespielt hat. Dieser Widerspruch läßt konträren Auslegungstendenzen Raum; 

Weder die Verknüpfung der Tatbestände zu einem Netz privater Alimentation isc 

von vornherein ausgeschlossen noch die Zumutung einer für das Aufziehen der 

Kinder oder den ehelichen Zusammenhalt bedrohlichen ErwerbstätigkeitI •. 

Die Neuregelung entspricht dem politischen Kompromiß zwischen den soz.ial­

liberalen Kräften, nach deren Diskussionsentwurt ursprünglich jeder Ehegatte 

grundsätzlich selbst für seinen Unterhalt sorgen sollte. und der CDU/C$U, zum 

Teil auch den Kirchen, die den Zerfall des rechtlichen Leitbilds der Hausfrauenehe 

mit dem Unterhaltsanspruch der schuldlos geschicclenen Ehefr~u aufzuhalcen bzw. 

zu mildem versuchten. Barg die unterhaltsbeschränkende Position unüberbrückbare 

Härten für die unter ganz anderen Erwartungen geschlossene Masse der ;i!teren 

Ehen, so leugnete die Gegenposition die ökonomische Realität eines Großteils der 

geschiedenen Frauen, die selbst beträchtliche Kinderbetreuungsaufgaben unter dem 

Zwang zur Erwerbst:itigkeit hinun setzen müssen und vom Leitbild der Haus­

frauenehe lange genug betrogen worden sind. Der rechtliche Kompromiß seinerseits 

wird die Verhaltenserwanungen für die künftigen Ehen kaum stabilisieren können. 

Daß - dem aus der Arbeiterbewegung6
! hervorgegangenen Gedanken entsprechend 

- die ökonomische Unabhängigkeit der Frau vom Mann die grundlegende 

Perspekuve langfristiger Entwicklung bleibt, mag für die Gestaltung neuer Ehen an 

Gewicht gewinne.n. Ein entsprechendes Leitbild von Berufst:itigenehe auch nur 

unterhahsrechdich festzuschreiben, kann jedoch niCht die Konsequenz sein. solange 

Arbeitsplltzdefizite in der Krise vor allem zu Lasten der Frauen gehen. das 

6) Die poti.;ve H'nekhu,cI des S '176 UleU! sie bei lhru bisherigen Auslegung nich. ( •. d12U ~. B. OLG 
Düss<:ldort F=RZ '98:. j6). 

64 Für die nlch .hem Eherech, geschitclenen Ehen bl.ib. es ohoehin "ci de ... n Geltung (An. !l Nr. ) 
Abs. 1 des I. EhcRG). 

6S Siche insbesondere eh" Zetkin. Zur Geschick .. der prol<l.nscken Frlu.nb~'1:IJng Dcuuchlutd,. 
Os.bcrlin '978 (E".vcrollendichung '90S). 
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Arbeitsplatzangebot für Frauen ohnehin unzulänglich is{, insbesondere eine dem 

Kinderaulziehm gerechT werdende Teilzeiurbeit am ungebundenen Kalkül privater 

Winschaft scheilcn, die Frauen :lls koniunktureller arbeitsmarktpolitischer Pulfer 

willkommen sind und dJS im Konfliktfall relevante Netz sozialer Sicherung nicht 

genügend Hilfen für eine befriedigende berufliche und soziale Einglitderung der 

frauen hergibt. Der Versorgungsausgleich, der durch Teilung der Anwanschaften 

einen Verweis auf d2.s sekundäre Verteilungssystem der Sozialversicherung enthält, 

ist nur für einzelne Risiken und bei hinreichenden A ufnockungsressourcen und 

-zeiten eine spürbare EndJstung. !n diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ist 

daher auch die begrenzte nacheheliche ökonomische Solidarität der Ehepartner als 

Teil des Übergangsrechts einzuordnen. 

Ein vorwärtstreibendes Element in diesem Übergangs recht ist die Beseitigung des 

Verschuldensprinzips. die in § 1579 ßGB ihren konsequenten Abschluß finden 

sollte. Das Verschuldensprinzip Stellte insbesondere die eheliche Treue der niehter­
werbstä[jgen Ehefrau in ein Tauschverhältnis zur nachehdichen Versorgung. Von 

der ehelichen Treue des erwerbstätigen Mannes, unter patriarchalischen Rahmenbe­

dingungen ohnehin geringer gewertet als die der Frau, hing demgegenüber nicht 

seine Versorgung ab, da er allenfalls eine Schmälerung seines Einkommens durch die 

Unterha/[slast im Falle einer von seiner Frau betriebenen Scheidung hinzunehmen 
hatte". Eine Scheidung kann jedoch bekanntlich auch die treue nicht erwerbstätige 

Frau, soweit das Einkommen des Ehemanns für zwei Haushalte nicht ausreiche, 

nicht ohne Inkaufnahme erheblicher ökonomischer Schlechterstellung betreiben . 

Das Venchuldemprinzip war somit eine wirksame Kandare VDr allem für die 
Frauen . 
Das ist auch in den Verlautbarungen bürgerlicher Fonnarionen der Frauenbewegung 

deutlich greifbar . $0 hat etwa der Deutsche Juristinnenbund') im Verfahren vor dem 

Bundesverfassungsgericht konsequent die Auffassung vertreten, es sei verfassungs­

rechtlich geboten, die unterhalt.Srechtlichen Beziehungen getrenndebender und 

geschiedener Ehegatten unabbängig von Trennungs- bzw. Zerrüttungsverschulden 

zu gestalten. Auch daß die Gewährleistung der Betreuung gemeinschaftlicher Kinder 

getrennrlebender oder geschiedener Eheleute gegenüber dem durch die negative 

Härteklausel des § 1579 Abs. I BGB geschützten Eheganen gern. § I S79 Abs. 2 BGB 
den Vorrang hatte. hielt der Juristinnenbund für verfassungsrechdich notwendig61

• 

Vor allem aber verwiesen die Juristinnen darauf, daß ein Ehemann auch nach 

jahrelanger Ehe seine Ehefrau ohne VerluSt der Existenzgrundlage verlassen kann. 

die nicht erwerbstätige Ehefrau ~ber umgekehrt nicht ihren Ehemann61• Zu ihren 
Gunsten betonten sie auch die unter Umscänden beträchtliche und langwährende 

Lebensleisrung durch Erziehung von Kindern und Versorgung des Mannes . 

6"6 Nach S j8 Ab •. 1 EbeG .,huldete die aUein oder uberwicgend schuldig g<",hiedene Fr>u .... ". .uch 
ihr ..... geschiedenen Ehemann '-"gemes,,,,,cll U nle.hah, Wo$ jedoch w,%cn der gc"hl~h"'rollen<petifi· 
tonen E""'<rbu"igkei«obh"ßcnhei, cl.. Manne, kaum jem2.lt pr2k.isch .... .ucle. Zur hiHorisch,n 
Funkuon de. V .... scnulde.,,,prinzips beim Scheidllngsllnlerh.l, s. Heinsohn·Kniepcr, Theorie des 
F.milienrechu. '974, S. ',' ff. 

67 SIdlungn:Ju"e durch die J. Vo ... i ... nde lore M.ui. Peschd-Gu.zei, in der mund~chen Verh1t\dlung 
vom .6. M>.i ! 98., unveröffeorlichlCs M1l\uJkripr. 

6.8 Im bille der Mitnahme der Kirlderdun:h die Ehefrau illerdlJ1gs lordenm die Jllmünne" Im Anschluß ~ 
den BGH für clen Eheg.ocnun'<rnal.anspruch ebenfall. ru.e Sorgercchuenucheiduog zugun"en der 
Eheln .. , ohne .ul die Schwierigkeiteo gerichtlicher Schritte unter den Ehegmen bei Beibeh.hung cler 
bühu;gm FarnilienlVohnung cillzugehco. 

69 Pc-<chd-Gului. I . a. O. S. 6. Daneben finden sich z. T. allerdings sehr defen.ive Awf~hrung<n tibcr 
Fr-auen. die sich nichr ·on.sW1dig. '·crh:.lten h.ben. obwohl die Vorl'ßcfällc noch Besei,igung d ... 
Verschulden.pr1n%ip. dau "'enig Anlaß bot<.J1. Vielleicht waren hier Rem weiblich.r Sdb"di.kriminie· 
NOg ",irkum. 

Jj 
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J6 1. Zur soziale,) SitudtlOn der gefChu,J,'nen Frau 

Auch die 5tellun~nlhmc des Demsehen Juristinnenhundes bnn freilich nicht als 

Politik d~r BctroHenen gewertet ,,'erden, 'lumll es an einer gl'nluen AuflTbeirung 
der Situation Jer geschiedenen und betrenndebendcn frauen darin fehlte, Rciche 

Forschungsergebnisse liegen iür die Bundesrepublik dnu allerdings noch nicht vor, 

Zur speziellen Silu;Hion Jer getrennt oder in einem Ehekonfliktlebenden Frauen gilt 

dies noch in besonderem Malle. Dieses Defizit f:illl auch umso mehr ins Gewicht, als 

bei slllistischcr Hochrechnung 22.5% der 1970 geschlossenen Ehen und fasl ein 

Viencl der t976 geschlossenen Ehen durch Scheidung enden werden". Die 

Scheidungssoziologie in der Bundesrepublik Deutschland kann sich heute abgesehen 

\'on der amtlichen Stltistik \'or allem auf einen Tahellenband'" stützen, der eine 

Befragung geschiedener Frauen zur Grundlage hatte und damit vorzüglich geeignet 

ist. den Einstellungswandel und die Problemverarbeicung durch die vom Verschul­

densprinzip betroffenen Ehefrauen deutlich zu machen!'. 

61 % der befragten Fr~uen glaubten. daß es Fälle gibt. in denen eine Ehe zerrüHet ist. 

ohne daß die Ehepartner persönlich daran schuld sind7). Wenn die Betroffenen zum 

größten Teil notz ihrer weitgehend sicher sehr \cid\'ollen Erfahrungen eine solch 

souveräne Verarbeitung der Zerrüttungsursachen zeigen. dann müßte dies auch doch 

der Jusriz \\'enigsreo, ansatzweise gelingen. 

6 J % der geschieden en Frauen haben bei einer f ruheren Ehekrise schon einmal an 

Scheidung gedachr. wobei 40% dieser Krisen in den ersten beiden Eheiahren lagen". 

Weithin sind wohl die Grunde für so frühe Krisen in der fortSchreitenden 

Verschränkung der ökonomischen und sozialen Interessen durch Existenzaufbau 

und Kinder wriickgedrängt und weniger bedeutsam geworden, ohne gänzlich in 
Wegfall geraten zu sein. Drei Viertel der Frauen gaben an. als erste zur Scheidung 

entschlossen gewesen zu sein. In einem Drittel der Fälle kam es vor der endgültigen 

Krise ein- oder mehrmals pro \'{loche zu AuseinanderselZungen. Noch häufiger als 

unterschiedliche Ansichren über eheliche Treue des Mannes und der Frau (41%) 
wurde die Einstellung zum Geld und der Art, damit umzugehen (44%), als 

KonfliktgTund genannt; aber auch Alkoholosmus und andere Konsumprobleme (für 

ein Drittel der Ehen), körperliche Gewalt und Aggression (bis in den sexuellen 

Bereich) und andere Formen der Freiheitseinschränkung wurden in erheblichem 

Umfang genannt. Drei von zehn Frauen, die länger als t5 Jahre verheiratet waren, 

wurden geschlagen, was die hohe geschlechtsspezifische FrusuarionstOleranz der 

Frauen unterstreicht 71 . Insgesamt ist es danach plausibel. daß für die Mehrheit der 

geschiedenen Frauen der Zusammenbruch der Ehe nicht unerwartet kam. Diese 

70 Höhn. Zcit<chri(r für BcvoJkcrungs\Vlssensch.Ü 1980. )60. 
71 Forscnungsinsutul lür Soziologie d.r Univ.rsiül Köln und Arbeiukreis für RtchusoZlologie e. V'I 

H,nno"er (H"S.). Die SirU'Don der geschiedenen Fnu in der Bunde<rcpub~k Deu!Schlond. '97(. 
e!'"Slellt "on Ren,,,e Künzel. Zum unglc.ch "'eller en'''''ickelrt" For<chungssund der USA s. vOr ~lIcm 
Gner·Gliek. ~brri'g< and Divorc.: • Soci>.! md Eeonomie Sludy. C.mbridge/M",s .. '970. S. 11011. 

7' Die Aus"'.rrung der Vnt"sucllUngsergebnisse von Bub ... , \'II·oller·Dohner. An.negrel Kulms und Rurn 
Höh finde. sich bei Kühn-Toumeo.u (H"'g.). F.mili"'lrtchtsrcforrn - Ch""cc einer b.sseren Wirklich­
keil:, '98 •• S. 81 [f. 

n 1):'.Jlcr·DÖhne(-Kulms-HÖh in: Künn.Toumtlu >- 2, O. S. 8}. Zur Erkl,rung des Ehezuumrnenbrucns 
s. H.rt. \'('1,," ~hrri'ge Ends. London '976. imbes. S. (8 ff. Zu den Wirkungen ein .. "e"chuldens­
un.bh:ingigen Sch.idung".chts und dem Einfluß der G .. chltchrsroll.n ,u( d .. Scheidung.\"e,hil,en s . 
• uch Guntcr-Johnson. Joum,l 01 Morri.ge ""d ,he Funil~ '978. l71. 

74 Siehe d:uu und ~u dcn "'ei«,on Ang.ben W.JI.r·Döhner·!\.ulms-Hoh 1.'. O. S. 87 f. Zu den 
Scheidungsgründen in den VSA $. <!w. Vdry. n. Soei>.! ConreXl o( M.rri.ge. J. Aufl. PhiJ.delphi. 

'97~, S. J90 11. 
75 Si.h. duu den 1. F=ilienb.rich. der ßundosregiC"l"tlng. BT-Drucks. 7/}56: S. },9. Zur .ll'~glich.n 

Gew~l, gegen F 'luen ,. j .. u F flu<nh,us Kaln. N .. hrichren 2U. dem Gheno liebe. 19So. 
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Angaben müssen die richtfTliche Rede vom -spontanen Ausbruch .. der Ehefrauen 

als paneinehmende Unterstellung", die Rede von der .durchschnittl ichen Ehe- als 

dem zu enrJ.genden SchulZgul als !;leichgLiltige Ausblcndung ascheinen lassen. Eine 

Rcchtsvermucung gJr, daß Ehegmen im Zweifel ~us einer durchschnictlichen Ehe 

mutwillig ausgebrochen sind, müßle sich als normatives Konstrukt realitiitslcugnen­

der Juristen entlarven . 
Nur rund ein Drittel der Frauen () 1%) haI nach der Befragung schon vor der 

Scheidungsklage VOll dem Ehemann getrennt gc!ebt, ein weiteres FÜllfte.1 hat sich 

während des Prozesses räumlich getrennrn . Damit ist einmal belege, daß die 

räumliche Trennung zwar ein Indikator für den Enlschluß zur Ehescheidung, jedoch 

nichr für die Zerrüttung ist'!. Umgekehrt dürften hieraus auch die Schwierigkeiten 

einer beträchtlichen Zahl von Ehefrauen bei gerichtlichen Kontro\'ersen während 

des Zusammenlebens bestätigt sein. Nichl zuletzt deswegen erfolgr bei einem 

relevamen Teil schon während des Scheidungsverfahrens und damit vor der 

endgültigen Klärung der verschiedenen Regelungspunkre bereits eine Trennung mit 

alt ihren präjudizierenden Weichenstellungen in punkto Wohnung, Kinderbetreu­

ung und Finanzierung. 
Mit der ökonomischen Abhängigkeit der nicht erwerbstätigen Ehefrauen geht meiSt 

eine psychisch-kommunikative einher. So hatte auch die Hälfte der befragten 

geschiedenen Ehefrauen während der Ehe nie etwas ohne den Ehemann unternom­

men und nur ein Fünftel ein- oder mchnnlls pro Jahr" . Auch die Abhängigkeit in 
den sozialen Beziehungen macht darum verständlich, warum schwer erträgliche oder 

faSt vollscändig entleerte Ehen, empty shells'o, über Jahre hinweg lufrecht erhalten 

werden. Nimmt man hinzu, daß in der Regel der Mann allein oder ganz überwiegend 

für das Familieneinkommen sorgei' und daß 64% der Befragten vor ihrer Heirat nie 

selbständig gelebt halten", dann wird begreiflich , daß aus ökonomischen und 

sozialen Gründen die Herauslösung einer Frau aus einer zerrütteten Ehe oft nur 

mittels eines Halt gebenden anderen Parmers gelingt. Die befragten Ehefrauen 

erklärten zwar nur zu 4%, daß sie »jemmd anderes hancM iJ • Diese Aussage wird 

jedoch dadurch relativiert, daß wohl nur ganz feste Bindungen mit einem anderen 
Partner gemeint waren und daß das traditionelle Leitbild der lebenslänglichen Ehe 

noch sehr stark nachwirkte". Da 35 % der befragten geschiedenen Ehefrauen ihren 

späteren festen Freund oder Ehemann schon vor ihrer Scheidung gekannt hatten, 

von den bis zu 34 Jahre alten sogar 41%'" ist anzunehmen, daß die Scheidungspro­
bleme wohl auch zu einem guten Tell mit diesem Parmer bewäl[igt worden sind und 

der Lösungsprozeß mit dem Prozeß der Annäherung an den späteren Partner mehr 

oder weniger synchron eiohergegangen isr" . Die Ln der Rechtsprechung zum Teil 

76 Die impliute Vun>nnlo,ung m;.ru,~cher Aggr.ssion bei der - Verwei5ung. du Ehefr,u aus der 
Eh.wohnung (OlG Zweibrücken FunRZ '9S0. 146) emn.iDt d.Jllch voUe~d, unertröglicb. 

77 W,JJ.r·Döhn ... ·Kulms·Höh •.•. O. S. 77. 
78 So die Folgeruog von W,JJer-Döhn.r-Kulms-Höh l .•. O. S. 89. 
79 A . •. O. S. 9~. D.b.i lst noch ~u beriicksichtigco. d.J!dic Hlus(r>ue"quote bei d.r Bcfrlglcngruppc ('/3) 

un~r der H.usfr.uenquor. bei der Gnuntheit de, F,.uen llg. 
80 So Unter Bnug ,uf Geod. W.Jl<r-Döhner-Kulm.-Höh l.. ' . O . 
SI Globale Zahlen ,.gen wenig 'us . Brandwem-Brown·Fox. lournal of M.rri.gt >nd [ne F,miliy 19n, ICO 

kommen für die USA 1970 .uf :<7% An[eil d.r fro.u.n ,m F1milieneinkommen. Si.h. ferner 
C'ner-Gliclc. l. "- O. S. 110 (f. 

81 Siehe KiinzcJ "- •. O. (Fn . ; I) S. 6. 
83 Künul '- '- O. S. '4. Oie Panllelang.bc ~u d.n M:irulcm ging b.i der Gruppe d.r b.rr>g<cn Fnu<n 

dahin, &..ß ,ie 1U 's % ienund >nderes h,tten. 
84 So luch W.JI<r-Döhner·Kulms-Höh 2.. •• O. S. 84 r.; limb><h NJW '980. 87) f. 
8 S Künzol "- ,. O. 
86 O't Korrd.,ion . ..,i~iele vOn den «% der bdngt<n Fr,uen. die ihr. Scheidung .1, Befreiung 
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)8 arrikulierten Unwerturteile gegenüber »ausgebrochenen. Frauen betreffen somit 
emen ganz wesentlichen Teil der weiblichen Bevölkerung, über die der Stab ohne 

jede Vertiefung in ihre ökonomischen und soziaJen Verhältnisse gebro~hen worden 
ist. Von daher I~ßt sich erst die Rdevanz cl!!r Wiedereinftihrung einer Verschuldens­

prüfung für die Frauen dimensionieren. 

J. Muster des Trennungsverhaltens 

Es ist moglich, daß die Rechtsprechung bestimmte Standards für das T rennungsver­

h~ltcn festschreiben und d:1mit neue soziale Verhaltensmuster für die scheidungs­

freundlichere Periode seit 1977 fixieren will. In der Tlt fehlt es weithin an solchen 

Mum~rn, so hinsichtlich der Offenheit der Panner z.ueinander, auch hinsichtlich 

verbzender innerer und :iußerer Vorgänge, oder hinsichtlich des Verständnisses für 

tiefer liegende Verha.ltensdefekte oder Artikulationsschwierigkeiten des anderen 
Teils. Kommunikationstheone wie Familientherapie liefern hier keineswegs verall­

gemeinerbare Rezepte. $0 ermöglicht etwa die Typologie familiärer Chankterneu­

rosen, mit der H. E. Richrer eine breite Öffendichkeit befaßt hatI', Ansätze von 

Verständnis für Kommunikationsstörungen und den Abbau gewöhnlicher Verschul­

densstereorype. Die auch von Richter betontenIl restrikriven J.ußeren Bedingungen 

familientherapeutischer Verfahren 'und die bisher eher fragmentlfischen For­

schungsergebnisse schließen indessen eine judizielle Umsetzung in Verhaltensmuster 

bei den einzelnen Scheidungsfällen völlig aus. Dennoch entwickelt hier die Justiz 

offenbar partiell Ambitionen insbesondere hinsichtlich der Steuerung eheerhaltender 

Bemühungen und des Trennungsverhaltens . Wenn das BVerfG von einem Ehepart­

ner eheerhallende Bemühungen .. beim Auftreten ehelicher Schwierigkeiten k erv.·ar­

ter, d:lnn ist dies gewiß nur in der höheren Sphäre abstrakter Lehensweisheiten 

richtig. Ein bestimmtes Maß etwa an psychischen Vcrlet2.\Jngen und Mißachtungen 

aushahen 2.U müssen, das kann kein Gericht \'ertretharerweise für einen Ehegatten 

bei Strafe des UnterhaltSverium anordnen, da eine hinreichende Rekonstruktion des 

Eheabla\Jfs uod der Entwicklung ehelicher KommunikarionSSlörungen im Schei­

dungsverfahren ausgeschlossen ist. Wenn st.lttdessen gröbSte Symptome herausge­

griffen werden, 2.. B. Imgwährendes Schweigen der Ehegatten, das Fehlen sexueller 

Kontakte bei jüngeren Ehepartnern, verbale und physische Aggressionen, dann zeigt 

dies die Hilflosigkeit eines entsprechenden Sreuerungsversuchs. So mag nachhaltige 

Wortkargheit eines Partners ebenso Ausdruck tiefer Gleichgültigkeit wie einer seit je 

geringen verbalen Arcikulationsfähigkeit (bei evd. durchaus vorhandener Zuwen­

dung, erwa durch h:l.ndwerklichc Tätigkeit) sein. So kann die Verringerung sexueller 

Kontakte durchaus auch auf der Erkenntnis geringerer sexueller Bedürfnisse des 

aoderen Teils, .. Iso einer gewissen Sensibilisierung beruhen. Selbst physiscnc 

Aggressionen können Symptome einer mißbrauchten Unterlegenheit des Angreifers 

auf anderen Gebieten sein. Auch die in der Rechtsprechung gelegentlich erkennbare 

soziale Norm, bei relariv kurzer Ehe müsse es ein Ehegatte auf jeden Fall erst einmal 

länger versuchen, ist äußerSt problematisch. Den leichtfertigen Umgang mit der Ehe 

tmp(und~n haben (gegenüb<r 17%. die l ie als l\'\>J\rophe erl.bten), .ine D.uerp"'ocuchm mir einem 
vorher b.bnn,en I'.rtner begrimdet haben . • ollten künftig Untersuchungen " • .:hgeh.n. um cine 
gen,ucr. An.lys< d .. Trennungsprozc"el zu ermoglichc:n. Zur Dilkussion der bdrcicoden Elemente der 
Scheidung s. aueh Gettlcm2.1l·~I.,ko,,·it~ (Fn. 59). 

87 Siehe .uch H. E. Ri,n,er. P"ieo, F.mili •. 197:>. Siehe fem« ("(w. Zuk. F,milientherlpic. 1975; 
Buck.le)'-McC.rthv-Norman-Qu.nnu. N .... Dircruom in Funily ThCrlP)" Ne'" York 1977; Dicrlling 
(Hrsg.), An.lylischc hmilien,hel.pie und G .. ellsch.ft. 1980. 

SS A .•. O . 5.119 H. 
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als Institut hat der Gesetzgeber durch die Gewährung des Getrenndebensuntcrhal~ 

und die VersaJ;ung des Geschiedenenunterhalts bei kurzer Ehedauer" zu verhindern 

versuche. Nunmehr eine zusätzliche an Zumutbarkeit~kri!crien angeknüpfte Norm 

für die Unterhlltsversagung w:thrend der Ehe zu schaffen, hieße, vor allem junge 

Ehen und unerfahrene Partner einem rür sie besonders inadäquaten Verschuldenstest 

zu unterwerfen und ihnen gar unter Umständen die weitere Verstrickung in nicht 

ohne weiteres zu bearbeitende Kommunikationsstorungen zuzumuten. Die richter­

liche Überprüfung des Trennungsentschlusses einer Ehefrau darauf, ob sie das 

zumUtbare Maß an eheerhaltenden Bemühungen nachweisen bnn. und ihre 

Sanktionierung durch Entzug der unterhahsrechtlichen Existenzgrundlage müßten 

darum insgesamt ein symptOmbefangen fiktionales Monstrum sein. 

Bescheidener wäre schon die Präskription eines bCHimmten T rennungs\'erhahens 

etwa dahin, daß eine Frau nicht unmiuelbar oder gar ohne jede Vorbereitung ihres 

Eheganen zu einem anderen Partner zieht und die Kinder mitnimmt, oder dahin. 

daß sie eine gewisse Trennungskarenzzeit ohne neuen Partner zum Überdenken 

ihrer Siwation in der bisherigen oder einer neuen Wohnung wahrt. oder dahin. daß 

sie das Selbsrbewußtsein ihres Ehegatten durch schonende und sensible Eröffnungen 
nicht untergräbt. Hierin könnten gewiß zivilisatorische Standards,o stecken. deren 
Verallgemeinerung wünschenswert wäre. Sie mit der Sanktion des VerlusTs der 

unrerhaltsrechdichen Existenzgrundlage durchzusetzen, kommt jedoch ebenfalls 

nicht in Betracht. Einmal ist das Trennungsgeschehen meist nur ein winziger 
Ausschnitt des ehelichen Kommunikationsprozesses und kann deshalb nicht einfach 

für sich gesehen und gewertet ;erden. Zum anderen können Maßstäbe für das 
Trennungsverhalten - abgesehen vielleichr von wenigen Verhaltensweisen. die bei 

jeder Art von Vorgeschichte aus dem Rahmen ertragbarer Beschädigungen heraus­

(allen - niche ohne Berücksichtigung des vorhergegangenen oder zu erwartenden . 

ehelichen Geschehens gewonnen werden. Vor allem ist die bedenkenlose Übertra­

gung schichtspeziiischer Standards auf sämtliche Ehen zu vermeiden. Hinter dem 

Verdikt »unanständiges Verhalten« einer Frau - nach dem Begriff des Deu[5chen 

Juristincenbundes - kann sich die - verständnislose - Projektion von Mictelschicht­
standards" auf eheliche Situationen verbergen, deren ökonomische Beengtheit ganz: 

andere Verhaltensstandards als adäquat erscheinen läßt. Umgekehrt kann aus dem 

Horizont einer klassischen bürgerlichen Familie" eine besondere Verständnisinnig­

keit für mangelnde Selbständigkeit und Eigenverantwortlic.hkeit der Frau außerhalb 

des Hauses fließen. Ein allgemeines schichriibergre.ifendts Sreuerungsziel z:ur 

Erreichung einer bestimmten Trennungssozialisation muß somit ebenf3l1s ausschei­

den. 

4. Die Alternativen der rechtlichen BehandJ;mg 

Nach all dem erfordert die rechtliche Behandlung der Unterhalt fordemden 
Ehefrauen doch einen radikaleren Umbruch ... ls es sich die Rechtsprechung 

"orgesrellt hat. Es ist nicht nur die Tilgung patriarchalischer Grundmuster über das 

notwendig, was eine Ehefrau zu tun und zu lassen hat, und die mit einer 

59 Durch § '179 Ab •. J Nr. 1 BGB und semen Au .. ehlutl,ul Jer Verwei<ung cle. § 1)6J Ab, . 3 BGS. 
9~ Zu den slkuhren historischen W~ndlutlgetl zivili».onsche. Sundards ~",ischen M."n und F..,u s. Eli.s. 

Ub •• don Prozcß der Zi,· ili~tion. 8d. , ('97R). s. '30 H. 
91 Siehe dnu für die elterliche So,,&c Münde •• Funilien· und Jugendrecht. 1980. J01 . 

9~ Siche d~zu enot. Weber· Kdlerm11)n. Die deulSCh. Fam,lie. '974. S. 101 If. Zur Pcrsönlichkei ... enn • .hung 
in der bürgerlichen F'milie Eli Z .. mky. Dio Zukunft der FWIlI; •• 1978. S. )6 ff. 

J9 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-1-18 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 01:37:15. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-1-18


formell-egalilären Elle leicht auszumessen sind, da, was dem Ehemann an Entfal­

fungsmöglichkeiren, an Sozialkomakten, an Abwesenhcircn. an Mißgriffen und 
Belastungen zugute schallen oder vorg<'wurfcn wird, auch die Erwartung an die 

Ehefrau besl;mmen muß. Vielmehr ist d:lrüber hinJ.us die Verschuldenspri.ifung nach 

der Konzeption des historischen Geseugebers konsequent zurückzudrängen. Die 

Rechtsprechung des BGH und des BVerfG vermag dies bisher nicht zu leisten. Die 
formel vom .schwerwiegenden, klar bei einem Ehegatten liegenden evidcnren 

Fehlverhalren" zur Auslegung des § [579 Abs. [ Nr. 48GB führt in immer weitere 

EheerkunJungen hinein, da das -schwere Gewicht« nur unter Einbeziehung des 

gesamten Ehevedaufs beurteilt werden kann. Der wirkliche Eheverlauf aber ist im 

Hinblick auf die fragmentarischen Erkenntnisse über UrS:ichen und Erscheinung~n 
ehelicher Kommunikationsstörungen und die äußerst dürfrigen Bewcismoglichkei­

ten im Scheidungs- und Unterhaltsverfahren kaum jemals zu ergninden. Das 

faßbarste Ereignis, die Begründung und Aufrechterhaltung einer eheähnlichen 

Beziehung zu einem anderen P:ln:ner, kann sowohl Ursache wie Folge einer 
Zerrüttung sein. Sie kann demgemäß nicht ausreichen, eine grobe Unbilligkeit von 

Unterhalrszahlungen anzunehmen oder auch nur dem involvierten Ehegatten die 

Rechtfertigungslast aufzuerlegen. Dabei sind Differenzierungen zwischen Getrennt­

lebens- und Geschiedenenunterhalt grundsätzlich unangebracht, da die bloße 

Versagung von Getrenndebensunterhalt scheidungsfördernd wirken müßle und das 

Urteil über d:lS Verhalten eines Partners nicht entscheidend von dem formellen Akr 

einer Scheidungsklage oder der Scheidung abh~ngig sein kann. Eine Verwirkung des 

Ehegattenumerhalts läßt sich auch nicht auf das Mitfinanzierungsargument stützen. 

Die Alimentation des neuen Pa.rmers durch den verlassenen Ehemann läßt sich bei 

der Ermittlung der Bedürftigkeit des unterhaltsberechtigten Ehegatten nach. § ! 577 

BGB durch die Anrechnung entsprechender Eigenleistungen des neuen Partners 

vermeiden, sei es, daß diese Leistungen erbracht werden, sei es, daß billigerweise zu 

erwartende Leistungen errechnet werden. um eine Mitfinanzierung auszuschließen. 

Die unterlassene Heirat kann ebenso wie unter der Geltung des § 66 EheG nur dann 

zu einem anderen Ergebnis führen, wenn hinter diesem Verhallen ausschließlich ein 

Unterhaltsmotiv steht", während die bei solchen Emscheidungen üblichen Ursa­

chenbündel einer Verwirkung entgegenstehen. Die Rechtsprechung zu § 1579 Abs. 1 

BGB sollte auch keine Trennungsrituale, Karenzzeiten, Zwischenlösungen mit 

väterlichen Freunden e~c. induzieren, die bei gestÖrter Kommunikation ohnehin 

Unehrlichkeiten und Detektivarbeit heraufbeschwören würden. Nur wenn die 

Verschuldensprüfung in dieser Weise aus der Anwendung des § 1579 Abs. I BGB 

herausgenommen wird, wird man auch die sonst unvermeidlichen Abwägungen 

zwiscben Fehlverhalten eines Ehegatten und seiner bisherigen Lebensleistung 

vermeiden können". 

Das besondere Gewicht, das die GewährleiStung der Kinderberreuung verdient. ist 

auch bei der Novellierung des § t 579 Abs. 2 BGB so weit wie möglich Zu beachten. 

Die nach dem BVerfG-Urteil nicht mehr vermeidb:ue Verknüpfung des Ehegmen­

unterhalts mit der Sorgerecbtsregelung sollte so ausgestaltet sein, daß die Schwierig­

keiten gerichtlicher Schritte während des Zusammenlebens in der bisherigen 

Ehewohnung nicht ignorien werden. Der Gesetzgeber muß das Dilemma" zur 

9 J So schon d,e Red1CJprechung zu § 66 EhcG, s. o. Fn. ~6. 
94 In der RechuprecllUng fehleo bisher .Jlerdings solche Abw:igungen. wo eine Vcrschuldenspriifung 

sucrfind~ 
91 Zu dem Gesarnrdilcmm. der eine Scheidung .tI$treb""den Frauen s. insbes. Angel> R«d. The Wom"" on 

mc Ve');c cl Di'·o=. london '970. 
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Kenntnis nehmen, in d.:m eine Frau Slehl, die entweJer nur - angeblich weg'en 
Verstoßes gegen das Elternm:ht cle, JnJcren .,rechtswidrig- - ihre Kinder mit sich 
nehmen bnn, oder sie - umer Verstoß gegen ihrf Eht'rnpnichl - zurücklißL Wenn 
eine Ehefrau sich gegen ihren Ehemann nichl durchsetzen kann und deswegen im 
Falle des Trennungs- oder Scheidungsemschlusses .aus der bisherigen Ehewohnung 
ausziehen will, darf Jer Gesetzgeber ihr auch nicht die Einholung einer gerichdichen 
SorgerechcserH5cheidung zumuten, die nur die bisherigen Wohnverhälmisse, nicht 
abcr die in Aussicht genommene endgültige Lösung zugrunde legr. Die Rechlspre­
chung läuft bisher vielmehr d3rauf hinlus, einer nicht erwerbstätigen Ehefrau, die 
nichr die Hilfe eines Driuen hat, die Lösung solcher Haushaltsgründungs- und 
Ki nderversorgungsproblcme faktisch unmöglich zu machen . Denn wie soll sie eine 
,·erbindliche Abrede über eine Wohnung treHen, wenn sIe nicht weiß, ob sie die 
Kinder bekommt und eine unterhaltsrechdiche Basis Wr die Miete hat? Wie aber soll 
sie eine Sorgerechtsregelung zu ihren Gunsten erwirken, wenn sie keine Wohnung 
vorzuweisen hat? Der Zwang der ökonomischen Verhältnisse wird insofern 
jurisrisch zugcspitzr. Mit Sozialhilfe ist das Wohnungsproblem ersc zu lösen , wenn 
die Ebefrau getrennt lebt". Es isr zu befürchten, daß auch nach der NovelIierung des 
§ J 579 Abs. 1 BGB vielen Frauen bei unerträglichen ehelichen Verhältnissen niehrs 
anderes übrig bleibr, als ihre Kinder einfach ohne Sorgerechtsentscheidung an sich 
zu nehmen, zu einem anderen Mann oder in ein Frauenhaus zu ziehen und zu 
hoffen, daß der Staat ihnen n~ben dem Ehegatrenunterhalt wenigstens nicht die 
Kinder wegnimmt. 
Mag der uncerhaltsreehdiche Druck auf die Ehefrauen aber auch noch groß sein, mag 
die Rechtsprechung die Verschuldensprüfung immer noch erweitern, mag die 
Renaissance des Verschuldensprinzips gar das Zugewinnausgleich.s- oder Versor­
gungsausgleichsrecht erreichen17, diesem letzten Z:ihmungsversuch" {ehlt die 
Zukunftsperspektive. Der Vorschlag des Prozessualisten Walrer, schon bei der 
Eheschließung oder jedenfalls so früh wie möglich ein ehegücerverrragliches 
Unterhaltssutut mir der Verpflichtung zur VerschuldensanaJyse zu verabreden»9, hat 
gar schon verzweifelte Züge. Da nur für die von einem Mann ökonomisch abhängige 
frau das Synallagma von Versorgung und Treue zum Rechtswen: gemacht worden 
isr, wird dieser mit der auch durch das I. EheRG begünstigten ökonomischen 
Selbsrbehaupwog der Frauen weiter erodieren. 

96 D~bci ",men im "orliegenden Zunmmenh1rlg die "'ei«"n "idfiltil\en so~i~len Probltme deo 
Gerr.nnr.lebens lusgekhmmen, s. d .. u xultut die Unt.r<uchung '·on Benn.." und Turk, Journal 01 
Marriagc and rhe Family '98,. '79 If. 

97 Das Einf.!t.,or sind hier die §~ lJi' (MikO!ch MDR '978, 886 ""li hier bereits d"", "gnlndlos 
'lUg.brach .... en. fh<ß~ru:n den Zug.-winn.usg.leich ,·.rsagon) und § 'S87 c 8GB. 

98 Hin.ich.lich Shake.p ..... Beitrag tu. Fuuenem1rlupllion s . • ber Neely-Novy·Gr<""e-G.mer­
Ericluon-Sundelson-Wilt: Femini .. Cri,jci,m of Shak"p.>ro, in : IX/omen', Studie>, Bd. 91198,. 
S. J (I. 

99 :-':JW '981 , qQ9. 
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